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I. Versichertes Risiko 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus dem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Betrieb oder Beruf.  

II. Mitversicherte Personen/Mitversicherte Unternehmen 

1. Mitversicherte Personen 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
1.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 

solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versi-
cherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, Auf-

sichtsratsmitglieder oder Mitglieder sonstiger Aufsichtsgremien in 
dieser Eigenschaft. 

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.5 SVAHB - auch Haft-
pflichtansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers 
und seiner Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand 

verursacht wird, der nicht im Zuständigkeitsbereich des betreffenden 
gesetzlichen Vertreters liegt. 
1.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in 

Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungs-
nehmer verursachen. 
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.4 SVAHB - Haftpflichtan-

sprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander, und zwar 
wegen 
- Personenschäden, 

- Sachschäden. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 

Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtli-
chen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehö-

rigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 
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1.3 der vorgenannten Personen im gleichen Umfange auch nach 
ihrem Ausscheiden aus den Diensten des Versicherungsnehmers aus 
ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer. 

2. Repräsentanten  
Repräsentanten im Sinne des Vertrages sind  

- die Mitglieder des Vorstandes und ihnen gleichgestellte Generalbe-
vollmächtigte (bei Aktiengesellschaften),  

- die Geschäftsführer (bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung),  

- die Komplementäre (bei Kommanditgesellschaften),  
- die Gesellschafter (bei offenen Handelsgesellschaften),  
- die Gesellschafter (bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts),  

- die Inhaber (bei Einzelfirmen),  
- bei anderen Unternehmensformen (z. B. Genossenschaften, Verbän-

den, Vereinen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kommunen) 

die nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Vertre-
tungsorgane,  

sowie der dementsprechende Personenkreis bei ausländischen Firmen. 

3. Ansprüche des Versicherungsnehmers und mitversicher-
ter weiterer Versicherungsnehmer untereinander  

3.1 Eingeschlossen sind - teilweise abweichend von Ziffer 7.4 
SVAHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche zwischen dem Versiche-
rungsnehmer und weiteren mitversicherten Versicherungsnehmern 

wegen Personen- und Sachschäden.  
3.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen  
- Schäden nach Ziffer 7.6 SVAHB (= aus Miete, Leihe, Pacht, Leasing, 

verbotener Eigenmacht, besonderem Verwahrungsvertrag);  
- Vermögensschäden einschließlich Schäden aus dem Abhanden-

kommen von Schlüsseln;  

- Schäden aus dem erweiterten Produkthaftpflichtrisiko;  
- Rückrufen. 
Dies gilt auch für die entsprechenden Deckungserweiterungen dieser 

Bedingungen. 
3.3 Von jedem Sachschaden hat der Versicherungsnehmer 
250 EUR selbst zu tragen. 

III. Mitversicherte Risiken 

1. Betriebliche Nebenrisiken 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
1.1 des Versicherungsnehmers als Eigentümer, Mieter, Pächter, 

Leasingnehmer oder Nutznießer von Grundstücken - nicht jedoch von 
Luftlandeplätzen -, Gebäuden oder Räumlichkeiten, auch wenn diese 
ganz oder teilweise an Dritte vermietet, verpachtet oder sonst überlas-

sen werden. 
Mitversichert ist ferner die gesetzliche Haftpflicht von Gesellschaftern 
des Versicherungsnehmers sowie von deren Angehörigen, wenn sie 

mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben, aus der Vermietung von 
durch den Versicherungsnehmer genutzte Grundstücke, Gebäude oder 
Räumlichkeiten. Gegenseitige Ansprüche sind nicht versichert (Ziffer 

7.4 SVAHB). 
Versichert sind Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem 
Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen 

(z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen oder 
Schneeräumen auf Gehwegen, Bürgersteigen und Fahrbahnen). 
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

1.1.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von 
Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und 
Grabearbeiten). 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der 
Grundwasserverhältnisse; 
1.1.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 

Absatz 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 
1.1.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Be-
leuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten 

Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung 
dieser Verrichtungen erhoben werden. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 

denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtli-

chen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehö-
rigen derselben Dienststelle zugefügt werden; 

1.1.4 des Zwangs- und/oder Insolvenzverwalters in dieser Eigen-
schaft; 
1.2 des Versicherungsnehmers aus seinen Sozialeinrichtungen für 

Betriebsangehörige, die ausschließlich für den versicherten Betrieb 
bestimmt sind (z. B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, 
Kindergärten und dgl.), aus Vorhandensein und Betätigung einer 

Werks- oder Betriebsfeuerwehr und aus dem Überlassen von Plätzen 
und Geräten an die Sportgemeinschaft seines Betriebes. 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder 

der Betriebssportgemeinschaft aus der Betätigung in dieser, soweit es 
sich nicht um rein private Handlungen oder Unterlassungen handelt; 
1.3 aus allen zu Zwecken des Betriebes im Inland unterhaltenen 

rechtlich unselbstständigen Niederlassungen (z. B. Warenlager, Büros, 
Verkaufsstellen, Filialen); 
1.4 aus der Beschäftigung eigener und der Beauftragung selbst-

ständiger Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure, sonstiger Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz, 
Gewässerschutzbeauftragter, Störfallbeauftragter, Gefahrgutbeauftrag-

ter und Betriebsbeauftragter für Abfall. 
Die persönliche gesetzliche Haftpflicht eigener Betriebsärzte, Sicher-
heitsingenieure, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsbeauf-

tragter ist nach Maßgabe der Ziffer II. dieses Vertrages (Mitversicherte 
Personen) mitversichert. 
Die persönliche Haftpflicht selbstständiger Betriebsärzte, Sicherheit-

singenieure, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsbeauftragter und 
deren Personal bleibt ausgeschlossen; 
1.5 aus Reklameeinrichtungen, z. B. Ausstellungsvitrinen, Transpa-

renten, Reklametafeln, Leuchtröhren, auch auf fremden Grundstücken; 
1.6 aus Betriebsveranstaltungen aller Art, z. B. Betriebsfeiern, 
Betriebsausflügen, Schulungskursen sowie den Vorbereitungen hierzu 

innerhalb und außerhalb der Betriebsräume. 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Betriebs-
angehörigen aus der Teilnahme an den Betriebsveranstaltungen, 

soweit es sich nicht um rein private Handlungen oder Unterlassungen 
handelt; 
1.7 aus Besitz und Unterhaltung von Garagen und Parkplätzen auf 

den versicherten Grundstücken, auch bei Benutzung durch Betriebs-
fremde; 
1.8 aus der Teilnahme an Ausstellungen, Messen, Kongressen und 

Märkten sowie aus der Vorführung von betrieblichen Tätigkeiten und 
Produkten; 
1.9 aus dem behördlich erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch 

von Schusswaffen und Munition zum Schutz des Betriebes (Werk-
schutz). 
Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch zu anderen Zwecken, z. B. 

zu Jagdzwecken; 
1.10 des Versicherungsnehmers aus dem Besitz, Halten und Ge-
brauch von eigenen und fremden nicht selbstfahrenden Maschinen, z. 

B. Baumaschinen, Arbeitsmaschinen, Turmdrehkränen, Kränen und 
Winden sowie sonstigen Be- und Entladevorrichtungen. 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

aus der Überlassung dieser Maschinen an betriebsfremde Personen. 
Ausgeschlossen bleibt die persönliche Haftpflicht derjenigen Personen, 
denen die Maschinen überlassen worden sind; 

1.11 des Versicherungsnehmers aus dem Besitz und der Verwen-
dung von Absetzmulden, Müll- und Schuttcontainern, Wechselaufbau-
ten für Lkw, Lkw-Anhänger und -Auflieger und ähnliches im abgestell-

ten Zustand; d. h., solange die Aufbauten/Behältnisse nicht mit einem 
Fahrgestell verbunden sind. 
1.12 des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung von Subun-

ternehmern.  
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der Subunternehmer; 
1.13 als Halter von Tieren für den versicherten Betrieb, z. B. von 

Wachhunden, soweit sie als solche behördlich anerkannt sind und nicht 
einer Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.  
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des nicht gewerbsmäßig 

tätigen Tierhüters in dieser Eigenschaft; 
1.14 aus der Errichtung und dem Gebrauch von Gerüsten zur Durch-
führung der versicherten Tätigkeiten sowie aus dem gelegentlichen 

Überlassen an Dritte auch nach Abschluss der eigenen Arbeiten; 
1.15 aus Warenimport aus Nicht EU Ländern, sofern der diesbezüg-
liche Umsatzanteil 30 % des Gesamtumsatzes des Versicherungsneh-

mers nicht überschreitet (siehe jedoch Ziffer VII.1.2.3). 
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Wird dieser Anteil überschritten, erlischt - abweichend von Ziffer 3.1.2 
und Ziffer 4. SVAHB - die Mitversicherung dieses versicherten Risikos 
vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer 

Vereinbarung; 
1.16 aus dem Betrieb von Blockheizkraftwerken bis zu einer Leis-
tung kleiner 1 MW, Photovoltaik-, Windkraft-, Wasserkraft-, Geother-

mie- und Solarthermieanlagen auf versicherten Betriebsgrundstücken - 
jeweils bei Nutzung für eigene Zwecke oder Abgabe von Energie an 
Versorgungsunternehmen - und alle sich daraus ergebenden Versor-

gungsstörungen (Personen- und Sachschäden sowie - abweichend von 
Ziffer VI. 2.1 der BBVerm - Vermögensschäden).  
Versicherungsschutz für den Betrieb dieser Anlagen außerhalb versi-

cherter Betriebsgrundstücke bedarf besonderer Vereinbarung.  
Nicht versichert ist die Direktabgabe von Energie an Endverbraucher. 
Die Ziffern 7.10 a) und b) SVAHB bleiben unberührt.  

Die Höchstersatzleistung für Vermögensschäden bei Versorgungsstö-
rungen beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Vermögens-
schäden je Versicherungsfall 100.000 EUR, begrenzt auf 200.000 EUR 

für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

2. Vorsorgeversicherung 

Abweichend von Ziffer 4.2 SVAHB gelten die vereinbarten Versiche-
rungssummen auch für die Vorsorgeversicherung, für Vermögensschä-
den jedoch begrenzt auf 500.000 EUR. 

3. Versehensklausel 
Versichert sind auch versehentlich nicht gemeldete, nach Beginn der 

Versicherung eingetretene Risiken, die im Rahmen des versicherten 
Betriebes liegen und weder nach den Allgemeinen noch Besonderen 
Bedingungen des Vertrages von der Versicherung ausgeschlossen 

sind. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des 
Versäumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende 
Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag vom 

Eintritt des Risikos an zu entrichten. 

4. Zurechnungs-/Kumulklausel  

Beruhen mehrere Versicherungsfälle  
- auf derselben Ursache oder  
- auf gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere 

sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht,  
und besteht Versicherungsschutz für diese Versicherungsfälle im 
Rahmen verschiedener Bestimmungen dieses Vertrages oder sowohl 

im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtvertra-
ges bei der SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG, so 
besteht für jeden dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz nur 

im Rahmen der für ihn vereinbarten Versicherungssumme.  
Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleichen Versicherungs-
summen diese maximal einmal zur Verfügung. Bei unterschiedlichen 

Versicherungssummen steht unter Berücksichtigung der Zuordnung 
gemäß Satz 1 für alle Versicherungsfälle maximal die höhere Versiche-
rungssumme zur Verfügung.  

Sofern diese Versicherungsfälle in unterschiedliche Versicherungsjahre 
fallen, ist für die Bestimmung der maximalen Versicherungssumme für 
sämtliche Versicherungsfälle das Versicherungsjahr maßgeblich, in 

dem der erste Versicherungsfall eingetreten ist. 

5. Schäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens von 

vereinbarten Eigenschaften 
Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 
SVAHB - auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter 

im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstan-
dener weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 
einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaf-

ten seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldens-
unabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhan-
den sind. 

6. Mängelbeseitigungsnebenkosten 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Sachschäden, die als 

Folge eines mangelhaften Werkes auftreten, und erfasst insoweit auch 
die Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung 
zum Zwecke der Schadenbeseitigung zugänglich zu machen und den 

vorherigen Zustand wiederherzustellen.  

Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung 
aufgewendet werden, ohne dass ein Folgeschaden eingetreten ist. 
Ferner sind in jedem Falle nicht gedeckt die Kosten des Versiche-

rungsnehmers für die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung 
selbst. 

7. Vertraglich übernommene Haftpflicht 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.3 SVAHB - die vom Versi-
cherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer 

durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privat-rechtlichen 
Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpäch-
ter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft. 

8. Abhandenkommen fremder Schlüssel 
Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2.2 SVAHB und abwei-

chend von Ziffer 7.6 SVAHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ab-
handenkommen von fremden Schlüsseln (auch General-/Haupt-
schlüssel für eine zentrale Schließanlage) und Codekarten (soweit sie 

Schlüsselfunktion haben), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des 
Versicherten befunden haben. 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtan-

sprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von 
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 

Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des 
Schlüssels/der Codekarte festgestellt wurde. 
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines 

Schlüssel-/Codekartenverlustes (z. B. wegen Einbruchs). 
Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor und 
Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

9. Mietsachschäden 
9.1  Mietsachschäden bei Geschäftsreisen 

9.1.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 SVAHB - die 
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die anlässlich von Dienst- und 
Geschäftsreisen an gemieteten Räumen in Gebäuden einschließlich 

Inventar entstehen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den. 
9.1.2 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß 

oder übermäßiger Beanspruchung. 
9.2 Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen 
9.2.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffern 7.6, 7.7, 7.10 b), 

7.14.1 SVAHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an für be-
triebliche Zwecke gemieteten oder gepachteten (nicht geleasten) 
unbeweglichen Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-

schäden. 
9.2.2 Soweit Versicherungsschutz durch Sach-Versicherungen des 
Versicherungsnehmers besteht, geht dieser vor. 

9.2.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
- wegen Schäden an Einrichtungen, Produktionsanlagen und sonstiger 

Ausstattung, insbesondere Heizungs-, Maschinen-, Kessel- oder 

Warmwasseraufbereitungsanlagen sowie Elektro- und Gasgeräten, 
auch wenn sie als wesentliche Gebäudebestandteile anzusehen sind; 

- wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hierge-

gen besonders versichern kann;. 
9.2.4 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Versicherungs-
summe für Sachschäden, höchstens jedoch 5.000.000 EUR je Versiche-

rungsfall, begrenzt auf 10.000.000 EUR für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres. 
9.3 Mietsachschäden an beweglichen Sachen 

9.3.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffern 7.6 und 7.7 SVAHB 
die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an vom Versicherungsnehmer 
kurzfristig (max. für drei Monate) für einzelne Tätigkeiten geliehenen 

und gemieteten oder sonst überlassenen Arbeitsgeräten/-maschinen, 
nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen, 
Formen und Werkzeugen und sonstiger Sachen Dritter, soweit diese 

Sachen nicht zur Be- oder Verarbeitung übernommen worden sind. Die 
Beweislast für die Dauer der Miete/Leihe/sonstigen Überlassung trägt 
der Versicherungsnehmer. 

9.3.2 Versicherungsschutz wird nur gewährt, wenn und soweit nicht 
anderweitig Versicherungsschutz besteht. 
9.3.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

- wegen Schäden an geleasten Sachen; 
- wegen Vermögensfolgeschäden; 
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- wegen Transportschäden außerhalb des Betriebes; 
- wegen Schäden an elektronischen Einrichtungen (elektronische 

Einrichtungen sind solche Gegenstände, für die eine Elektronikversi-

cherung abgeschlossen werden kann) sowie Mobilfunktelefonen; 
- wegen Schäden an Wertsachen und Wertpapieren, Schmuck, Geld 

und sonstigen Zahlungsmitteln, Ausstellungsgütern und Kunstge-

genständen sowie eingelagerten Verwahrstücken. 
9.3.4 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 150.000 EUR, begrenzt 

auf 300.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
9.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche 
- wegen Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung; 

- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers; 
- von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solcher 

Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 

Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat; 
- von Angehörigen (Ziffer 7.5.1 Absatz 2 SVAHB) der vorgenannten 

Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben; 

- von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden und/oder un-
ter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen. 

9.5 Von jedem Schaden gemäß Ziffern III. 9.2 und III. 9.3 hat der 
Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu tragen. 

10. Belegschafts- und Besucherhabe 

10.1 Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2.2 SVAHB und 
abweichend von Ziffer 7.6 SVAHB - die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers wegen Beschädigung oder Vernichtung sowie 
Abhandenkommens 
a) von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher, 

b) von Kraftfahrzeugen der Betriebsangehörigen und Besucher, 
sofern diese Fahrzeuge auf dafür vorgesehenen Plätzen innerhalb 
des Betriebsgrundstücks ordnungsgemäß abgestellt werden 

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Liegen die unter b) genannten Abstellplätze außerhalb des Betriebs-
grundstücks, hat der Versicherungsnehmer dafür zu sorgen, dass die 

Abstellplätze entweder ständig bewacht oder durch ausreichende 
Sicherung gegen unerlaubten Zutritt oder unerlaubte Benutzung durch 
betriebsfremde Personen geschützt sind. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziffer 26. 
SVAHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 
10.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus dem Abhan-

denkommen von Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, bargeldlosen 
Zahlungsmitteln (z. B. Kredit /EC Karten, Schecks), Urkunden, Schmuck 
und anderen Wertsachen. 

11. Tätigkeitsschäden 
11.1 Für Tätigkeitsschäden beim Be- und Entladen von Land- und 

Wasserfahrzeugen sowie Containern gilt ausschließlich Ziffer III. 12. 
11.2 Für Tätigkeitsschäden an unter- und/oder oberirdischen Lei-
tungen gilt ausschließlich Ziffer III. 13. 

11.3 Für alle sonstigen Tätigkeitsschäden gilt: 
11.3.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.7 SVAHB - die 
gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an fremden Sachen und allen sich 

daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn die Schäden 
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungs-

nehmers an diesen Sachen entstanden sind; bei unbeweglichen Sa-

chen gilt diese Regelung nur insoweit, als diese Sachen oder Teile 
von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren; 

- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese 

Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tä-
tigkeit (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) be-
nutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt diese Regelung nur inso-

weit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tä-
tigkeit betroffen waren; 

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungs-

nehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich 
um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben. 

11.3.2 Auf die Bestimmungen in Ziffer 1.2 SVAHB (Erfüllungsansprü-
che) wird hingewiesen. 
Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 7.8 SVAHB (Schäden an herge-

stellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen) 
bleiben bestehen. 

11.3.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der Beschädigung  
- von Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -

verarbeitung (z. B. Weiterverarbeitung oder Endfertigung) befinden, 

befunden haben oder von ihm übernommen wurden; 
- von Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen. 
11.3.4 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR 

selbst zu tragen. 
11.4 Tätigkeitsschäden an bauseits zur Verfügung gestelltem Mate-
rial - außerhalb des eigenen Betriebsgrundstücks 

11.4.1 Ergänzend zu Ziffer 11.3 gilt: 
Soweit dem Versicherungsnehmer außerhalb des eigenen Betriebs-
grundstücks zur Erbringung seines vertraglich geschuldeten Werkes (= 

Montage) bauseits vom Auftraggeber fremdes Material zur Verfügung 
gestellt wird, das im geschuldeten Gesamtbauwerk (= Ein-, Auf- oder 
Zusammenbau in oder mit anderen Sachen) aufgehen soll, wird sich 

der Versicherer bezüglich der Beschädigung und Entsorgung dieses 
Materials und aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden nicht 
auf die Ausschlussbestimmung der Ziffer 1.2.1 SVAHB (Erfüllungsan-

sprüche) und der Ziffer 7.8 Absatz 1 SVAHB (Schäden an hergestellten 
oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) berufen - insoweit teilweise 
abweichend zu Ziffer 11.3.2. 

Umfasst der Auftrag der Werkleistung auch vorgelagert die Demontage 
dieser fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer, steht die 
Demontagetätigkeit (auch Ausbau, Freilegen, Entfernen und dgl.) der 

Montagetätigkeit gleich. Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für 
reine Demontagen.  
11.4.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen ohnehin üblicher 

oder verfahrensbedingt zu erwartender Ausschuss-, Bruch- und Ver-
schleißanteile. 
11.4.3 Eine anderweitig bestehende Versicherung des Versiche-

rungsnehmers oder des Geschädigten (z. B. Bauwesenversicherung) 
geht dieser Versicherung vor (Subsidiarität). 
11.4.4 Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der Versiche-

rungssumme für Sachschäden 250.000 EUR, begrenzt auf 500.000 EUR 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
11.4.5 Für Vermögensfolgeschäden beträgt die Höchstersatzleistung 

innerhalb der Versicherungssumme gemäß Ziffer 11.4.4 je Versiche-
rungsfall 250.000 EUR, begrenzt auf 500.000 EUR für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres. 

11.4.6 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 1.000 EUR 
selbst zu tragen. 

12. Be- und Entladeschäden 

12.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.7 SVAHB - die 
gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- oder Was-

serfahrzeugen, Containern durch/oder beim Be- und Entladen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, 

wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- und 
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und 
Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von 

Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträge) sind. 
12.2 Für Schäden am fremden Ladegut besteht - teilweise abwei-
chend von Ziffer 7.7.1 SVAHB - insoweit Versicherungsschutz als 

- die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist, 
- es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von 

ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten geliefer-

te Sachen handelt, 
- der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. in 

seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten übernommen 

wurde. 
12.3 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR 
selbst zu tragen. 

13. Leitungsschäden 
13.1 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Erdlei-

tungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und 
andere Leitungen) sowie Frei- und Oberleitungen. 
13.2 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.7 SVAHB - die 

gesetzliche Haftpflicht wegen Tätigkeitsschäden an solchen Leitungen 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
13.3 Auf die Bestimmungen in Ziffer 1.2 SVAHB (Erfüllungsansprü-

che) wird hingewiesen. 
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Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 7.8 SVAHB (Schäden an herge-
stellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen) 
bleiben bestehen. 

13.4 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR 
selbst zu tragen. 

14. Auslandsschäden (Versicherungsfälle oder Ansprüche im 

Ausland) 
14.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 SVAHB - die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland 
vorkommender Versicherungsfälle nach jeweils geltendem Recht 
14.1.1 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an 

Ausstellungen, Messen, Kongressen und Märkten;  
14.1.2 durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers im Ausland, - 
ausgenommen durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer nach 

USA/US-Territorien und Kanada geliefert hat (direkter Export) oder hat 
liefern lassen (bekannter indirekter Export); 
Es gilt als "liefern lassen" im Sinne dieser Bedingung, wenn vom Versi-

cherungsnehmer an einen inländischen Abnehmer gelieferte Erzeug-
nisse mit seinem Wissen und Wollen von diesem Abnehmer exportiert 
werden. 

Für Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada durch 
Erzeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung durch den Versiche-
rungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für eine 

Lieferung in die USA, US-Territorien oder nach Kanada bestimmt wa-
ren, besteht Versicherungsschutz nur nach besonderer Vereinbarung. 
14.1.3 aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch 

Inspektion und Kundendienst) oder sonstigen Leistungen - ausge-
nommen in USA/US-Territorien und Kanada. 
14.2 Besonderer schriftlicher Vereinbarung bedarf die Versicherung 

der Haftpflicht für im Ausland belegene Betriebsstätten, z. B. Produkti-
ons- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl. 
14.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im 
Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten 
betraut worden sind. 

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfäl-
len und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetz-
buches VII unterliegen (Ziffer 7.9 SVAHB). 

14.4 Für Versicherungsfälle im Ausland (Ziffern III. 14.1 bis III. 14.3) 
und für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, die im Aus-
land geltend gemacht werden, gilt: 

14.4.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche  
- auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder 

exemplary damages; 

- nach den Artikeln 1792 ff., 2270 und den damit im Zusammenhang 
stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französischen 
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

14.4.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen 
und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend ge-
machten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeu-

gen- und Gerichtskosten, werden - abweichend von Ziffer 6.5 SVAHB - 
als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 
14.4.3 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kanada oder 

in den USA/US-Territorien und Kanada geltend gemachten Ansprüchen 
gilt: 
Von jedem Personenschaden hat der Versicherungsnehmer je geschä-

digter Person 10.000 EUR selbst zu tragen. Kosten gelten als Schaden-
ersatzleistungen. 
14.4.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 

Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro Betrag bei einem in der 

Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

15. Strahlenschäden 

15.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.12 SVAHB - die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 
in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit ener-

giereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven 
Stoffen oder Röntgeneinrichtungen), soweit der Umgang oder die 
Tätigkeit keiner Deckungsvorsorgepflicht unterliegt. 

15.2 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, 
Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit energierei-

chen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies für den Versi-
cherungsnehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf 
Ziffer 7.12 SVAHB berufen. 

Dies gilt nicht für Schäden 
- die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer 

solchen Anlage ausgehen; 

- die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der 
damit zusammenhängenden Lagerung bedingt sind. 

15.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

- wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbguts (Genom), die 
ab der zweiten Generation eintreten; 

- wegen Personenschäden solcher Personen, die - gleichgültig für wen 

oder in wessen Auftrag - aus beruflichem oder wissenschaftlichem 
Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben 
und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen ausge-

henden Gefahren in Kauf zu nehmen haben; 
- gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten wegen 

Schäden durch bewusstes Abweichen von dem Strahlenschutz die-

nenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder 
Anordnungen. 

16. Abwasserschäden 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.14.1 SVAHB - die gesetzli-
che Haftpflicht wegen Sachschäden durch Abwässer und alle sich 

daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen 
durch Verschmutzung und Verstopfung. 

17. Medienverluste 
Mitversichert sind Haftpflichtansprüche, die wegen des Verlustes von 

Flüssigkeiten oder Gasen erhoben werden, weil die zur Lagerung oder 
Beförderung dieser Medien vom Versicherungsnehmer hergestellten, 
gelieferten oder montierten Rohrleitungen bzw. Behältnisse fehlerhaft 

sind bzw. vom Versicherungsnehmer fehlerhaft montiert, installiert 
oder gewartet worden sind. 
Der Versicherungsschutz wird insoweit - in Ergänzung von Ziffer 2.2 

SVAHB - auf die gesetzliche Haftpflicht aus Abhandenkommen von 
diesen Sachen ausgedehnt. 

18. Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutz-

gesetzen 
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffern 7.15.4 und 7.16 SVAHB - 

die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der 
Ziffer 2.1 SVAHB aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sind, soweit es sich um die Verletzung 

von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener 
Daten handelt. 
Die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-

schäden in der Haftpflichtversicherung (BBVerm) finden insoweit keine 
Anwendung.  
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.4 SVAHB - gesetzliche 

Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander. 

19. Energieberater 

Eingeschlossen ist - teilweise abweichend von Ziffern VI. 2.1 und VI. 2.2 
der Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-
schäden in der Haftpflichtversicherung (BBVerm) - die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden aus 
der Durchführung von Energiesparberatungen nach den Richtlinien 
des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein-

schließlich der Abgabe von Empfehlungen sowie der Erstellung von 
Energiepässen gemäß Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena). 
Mitversichert ist die Begleitung und Überwachung der Umsetzung 

versicherter Empfehlungen. 
Ausgeschlossen sind alle Schadenereignisse aus der Durchführung von 
Energiesparberatungen und/oder der Erstellung von Energiepässen, 

die vor Inkrafttreten dieser Vertragserweiterung vorgenommen bzw. 
erstellt wurden. 
Die Versicherungssumme für die vorgenannten Vermögensschäden 

beträgt 100.000 EUR im Rahmen der Versicherungssumme für Vermö-
gensschäden, begrenzt auf 200.000 EUR für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres. 



Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von Handels-, 

Handwerks- und Gewerbebetrieben (RBE Handel/Handwerk/Gewerbe Top) Fassung Januar 2018 / 23-857-0118 
Seite 6 von 19 

20. Fehlalarm 

Eingeschlossen ist im Umfang der Besonderen Bedingungen für die 
Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung 

(BBVerm) die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im 
Sinne der Ziffer 2.1 SVAHB aus Schadenereignissen, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind auch - abweichend von 

Ziffer VI. SVAHB (BBVerm) - durch versehentlich bei Dritten ausgelösten 
Alarm für die daraus entstehenden Einsatzkosten für Rettungs-/ Wach- 
und sonstiger Dienste Dritter. 

Nicht versichert sind Betriebsunterbrechungskosten, Produktionsaus-
fallkosten und sonstige Vermögensschäden. 
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme 

für Vermögensschäden je Versicherungsfall 5.000 EUR, begrenzt auf 
10.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu 

tragen. 

21. Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Ar-
beits- oder Liefergemeinschaften auch dann, wenn sich der Haftpflicht-
anspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet. 

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten unbe-
schadet der sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der Versi-
cherungssummen) folgende Bestimmungen: 

21.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote be-
schränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versicherungsneh-
mers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei ist 

unerheblich, welcher Partnerfirma die schadenverursachenden Perso-
nen oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) 
angehören. 

21.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 
wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die Arbeits- oder 
Liefergemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft 

beschafften Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, gleichgültig, von wem die Schäden verursacht wurden. 
21.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der 

Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der 
Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt. 
21.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der 

vereinbarten Versicherungssummen über Ziffer III. 21.1 hinaus für den 
Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren 
eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und 

für diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein Versiche-
rungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer 
zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Part-

ners und der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbe-
trag verbleibt. 
21.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffern III. 21.1 bis III. 21.3 

besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst. 

22. Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengungen 

22.1 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Ab-
bruch- und Einreißarbeiten an Bauwerken sowie Sprengungen. 
22.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschä-

den und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die entste-
hen 
22.2.1 bei Abbruch- und Einreißarbeiten: 

in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bau-
werks entspricht. 
Dies gilt nicht, wenn der Abbruch durch Abbruchmethoden erfolgt, für 

die gemäß DIN 18007 Erschütterungen nicht zu berücksichtigen sind; 
22.2.2 bei Sprengungen: 
an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m. 

22.3 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR 
selbst zu tragen. 

23. Verkaufs- und Lieferbedingungen 

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchstel-
ler die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Versiche-

rungsnehmers rechtsgültig vereinbart sind, wird sich der Versicherer 
auf evtl. in den Verkaufs- und Lieferbedingungen enthaltene Haftungs-
ausschlüsse dann nicht berufen, wenn der Versicherungsnehmer ohne 

Berücksichtigung dieser Haftungsausschlüsse nach gesetzlichen Haft-
pflichtbestimmungen zur Haftung verpflichtet wäre. 

Dies gilt jedoch nur, wenn der Versicherungsnehmer eine derartige 
Behandlung des jeweiligen Schadenereignisses ausdrücklich wünscht. 

24. Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistungsfristen 

Der Versicherer wird keine Einwendungen erheben, wenn der Versiche-
rungsnehmer vor Ausführung der Leistung oder vor Beginn der Arbei-

ten verbindliche Erklärungen abgibt, die eine Berufung auf eingetrete-
ne Verjährung erst nach Ablauf von drei Jahren, gerechnet ab Ausfüh-
rung der Leistungen oder ab Abschluss der Arbeiten, ermöglichen. 

25. Schiedsgerichtsverfahren 
25.1 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt des 

Versicherungsfalls beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn 
das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht: 
- Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der 

Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähigung zum Richter-
amt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen 
Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehören. 

- Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht 
lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle eines Ver-
gleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermög-

licht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei Ab-
schluss der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein. 

- Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In 

seiner Begründung sind die Entscheidung tragenden Rechtsnormen 
anzugeben. 

25.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die 

Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und 
dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren entspre-
chend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen 

Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom Versi-
cherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem Versicherer 
eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziffer 26 
SVAHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

26. Strafrechtsschutz  

In einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren, das einen unter 
den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 

haben könnte, übernimmt die SV SparkassenVersicherung Gebäude-
versicherung AG die Kosten der Verteidigung entsprechend den gel-
tenden Gebührenordnungen - gegebenenfalls auch die mit dem Ver-

teidiger besonders vereinbarten höheren Kosten - sowie die Gerichts-
kosten und ortsüblichen Kosten für notwendige Sachverständigengut-
achten.  

Die Kosten werden auf die Versicherungssumme des Vertrages ange-
rechnet.  
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Verfahren in Europa.  

Zu Europa im Sinne dieser Bedingung gehören alle Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union sowie die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen 
und Island. 

Versicherungsschutz besteht auch bei dem Vorwurf des vorsätzlichen 
Vergehens. Erfolgt eine rechtskräftige Verurteilung wegen Vorsatzes, 
entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend.  

Voraussetzung dieser Deckung ist, dass  
- das Ermittlungsverfahren während der Vertragsdauer einschließlich 

Nachhaftungszeit eingeleitet worden ist,  

- sich der Versicherungsnehmer mit der SV SparkassenVersicherung 
Gebäudeversicherung AG über das einzuschlagende Vorgehen im 
Voraus abstimmt.  

Kein Versicherungsschutz besteht für  
- die einem Versicherten auferlegten Bußen, Strafen und andere 

Leistungen, denen materieller Strafcharakter zukommt (z. B. Geldbu-

ßen, Geldstrafen usw.);  
- Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren, die in keinem Zusam-

menhang mit der versicherten Tätigkeit stehen;  

- Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren im Zusammenhang mit 
verwaltungsstrafrechtlichen Bestimmungen (z. B. Steuer-, Zoll-, Devi-
sen- oder Außenhandelsvorschriften, kartell-, wettbewerbs- oder pa-

tentrechtlichen Vorschriften usw.). 

27. Altölentsorgungskosten  

27.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers (wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt 
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werden) für den Fall, dass er von einem Altölentsorgungsunternehmen 
(Sammler) für die erhöhten Kosten einer Entsorgung von Altöl als 
Sondermüll in Anspruch genommen wird, wenn die Ladung des Ent-

sorgungs-/Sammlerfahrzeuges durch vom Versicherungsnehmer gelie-
fertes Altöl so kontaminiert wurde, dass die Wiederaufbereitung des 
Altöls gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG) oder 

vergleichbarer ausländischer Bestimmungen unzulässig wird.  
Ersetzt werden ausschließlich die aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
entstandenen Mehrkosten für die Entsorgung des gesamten Inhaltes 

des Transportfahrzeuges als Sondermüll.  
Mehrkosten sind ausschließlich Analysekosten, Transportkosten zur 
Sonderentsorgungsstelle und die Kosten für die durchzuführende 

Sonderentsorgung.  
27.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Folgeschäden, wie z. B. 
Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall.  

27.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche  
- wenn sich der Versicherungsnehmer wissentlich nicht an die gesetz-

lichen Vorschriften und die behördlichen Anordnungen/Verfügungen 

im Zusammenhang mit dem Sammeln und der Abgabe des Altöls an 
einen Altölsammler hält. Das Altöl darf hierbei nur in deutlich ge-
kennzeichneten Behältern und nicht mit anderen Stoffen zusammen 

gesammelt werden. 
- wegen Umweltschäden. Umweltschäden sind Verunreinigungen oder 

sonstige Veränderungen des Bodens, der Luft oder des Wassers 

(auch des Grundwassers) sowie sich daraus ergebende Schäden. 
27.4 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR, begrenzt auf 

100.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
27.5 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR 
selbst zu tragen. 

28. Nachbarrechtliche Ansprüche (§ 906 BGB analog, § 1004 
BGB, § 14 BImSchG) 

Mitversichert sind Ansprüche gemäß § 906 Absatz 2 Satz 2 BGB analog 
sowie Beseitigungsansprüche gemäß § 1004 I 1 BGB und Ansprüche 
nach § 14 BImSchG. 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Kosten infolge von unvermeid-
baren, notwendigen oder in Kauf genommenen Beeinträchtigungen 
(Sowiesokosten). 

29. Arbeitnehmerüberlassung  
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-

mers aus der erlaubten gewerblichen Überlassung von Arbeitnehmern 
an Dritte zur Arbeitsleistung (§§ 1, 2 des Gesetzes zur Regelung der 
gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetz - AÜG)), soweit es sich um Haftpflichtansprüche Dritter 
wegen Personen- und Sachschäden handelt, die gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen eines etwaigen Auswahlverschuldens geltend 

gemacht werden. Wird die Erlaubnis zurückgezogen (§ 4 AÜG) oder 
widerrufen (§ 5 AÜG), erlischt der Versicherungsschutz automatisch.  
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der überlassenen Ar-

beitnehmer für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Ver-
richtungen beim Einsatzunternehmen verursachen.  
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 

denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Einsatzunternehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

30. Nachhaftung 

Bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses durch endgültige 
Produktions- und/oder endgültige Betriebseinstellung, nicht aus ande-

ren Gründen (insbesondere nicht bei Kündigung des Vertragsverhält-
nisses), gilt folgende Vereinbarung: 
Versicherungsschutz wird im Umfang des Vertrages für die Dauer von 

fünf Jahren nach Vertragsaufhebung für Schadenereignisse geboten, 
die nach Beendigung des Vertragsverhältnisses eintreten, soweit diese 
Versicherungsfälle aus vor der Beendigung des Vertragsverhältnisses 

ausgeführten Lieferungen und Erzeugnissen oder Arbeiten resultieren. 
Diese Bestimmung findet auf die Umwelt-Basisversicherung keine 
Anwendung (siehe jedoch Ziffer IX. 1.5). 

31. Aktive Werklohnklage - Versicherungsschutz besteht nur 

im Falle besonderer Vereinbarung - 
Mitversichert sind die gesetzlich vorgesehenen Prozesskosten für die 

gerichtliche Durchsetzung von Werklohnforderungen des Versiche-
rungsnehmers gegen seinen Auftraggeber, soweit  
- der Auftraggeber des Versicherungsnehmers aufgrund eines be-

haupteten Haftpflichtanspruchs, der unter den Versicherungsschutz 
dieses Vertrages fallen würde, die Aufrechnung eigener Schadener-
satzansprüche gegen die Werklohnforderung erklärt hat und 

- es sich bei dem Auftraggeber nicht um einen öffentlichen Auftragge-
ber (z. B. Städte, Kommunen, Staat) handelt und  

- die Werklohnforderung in voller Höhe berechtigt, d. h. unstreitig und 

fällig ist. Der Nachweis obliegt dem Versicherungsnehmer.  
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Auftraggeber Vertragser-
füllungs- oder Gewährleistungsansprüche geltend macht. 

Der Versicherer trägt die Kosten im Verhältnis des Schadenersatzan-
spruchs zur geltend gemachten Werklohnforderung. 
Der Versicherungsschutz für die Kosten der Werklohnklage entfällt 

rückwirkend, wenn rechtsverbindlich festgestellt wird, dass die Werk-
lohnforderung ganz oder teilweise aus anderen als den oben genann-
ten Gründen unbegründet ist.  

Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt der Versicherer die 
Prozesskosten anteilig in Höhe der Vergleichsquote, sofern der Versi-
cherer seine Zustimmung zu dem Vergleich erklärt hat. 

Wird ein Vergleich ohne Zustimmung des Versicherers geschlossen, 
entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend. 
Hinsichtlich der Prozessführung gilt die Ziffer 5.2 SVAHB entsprechend. 

Versicherungsschutz besteht nur unter der Voraussetzung, dass der 
einbehaltene Werklohn je einzelnes Werk 100.000 EUR und 200.000 
EUR für alle einbehaltenen Werklohnforderungen je Versicherungsjahr 

nicht übersteigt. Sofern eine dieser Begrenzungen überschritten wird, 
entfällt der Versicherungsschutz für den gesamten Auftrag, durch 
welchen diese Grenze überschritten wird. 

Für einbehaltenen Werklohn bis zu einer Summe von 1.000 EUR be-
steht kein Versicherungsschutz. 

IV. Kraftfahrzeuge 

1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestell-

te oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz 
Anhängers verursachen. 

2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 

(Versicherungsnehmer oder Mitversicherte) kein Versicherungsschutz, 
so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

3. Eine Tätigkeit der in Ziffer IV. 1 genannten Personen an einem 

Kfz oder Kfz Anhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, 
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und 
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

4. Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus Halten und Besitz sowie des Versicherungsnehmers 
und der mitversicherten Personen aus dem Gebrauch von eigenen und 

fremden 
4.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden 
nicht versicherungspflichtigen Kfz und Anhängern ohne Rücksicht auf 

eine Höchstgeschwindigkeit. 
Hinweis: 
Bei Betriebsgrundstücken bzw. Betriebsgrundstücksteilen, die Besu-

chern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um 
sogenannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Auch wenn ein Kfz 
dort nur gelegentlich eingesetzt wird, besteht grundsätzlich Versiche-

rungspflicht. Dies gilt insbesondere für selbstfahrende Arbeitsmaschi-
nen und Stapler mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 
20 km/h. Diese unterliegen nach § 3 Absatz 2 Ziffer 1a Fahrzeug-

Zulassungsverordnung zwar nicht der Zulassungspflicht, die Versiche-
rungspflicht bleibt aber bestehen, mit der Folge, dass eine Kraftfahr-
zeug Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der "Allgemeinen Bedin-

gungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB)" abgeschlossen werden 
muss; 
4.2 nicht versicherungspflichtigen Kfz mit nicht mehr als 6 km/h. 

Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstge-
schwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h sind nicht versicherungspflich-
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tig, unabhängig davon, ob sie gelegentlich oder regelmäßig auf be-
schränkt öffentlichen oder öffentlichen Verkehrsflächen eingesetzt 
werden; 

4.3 nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsma-
schinen und Staplern mit nicht mehr als 20 km/h. 
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bau-

art und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrich-
tungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen 
oder Gütern, bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bun-

desminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.  
Stapler sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen, 
Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt und geeignet 

sind. 
Hinweis: 
Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen selbstfahrende Arbeitsma-

schinen und Stapler beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche 
Kennzeichen führen, wenn ihre durch ihre Bauart bestimmte Höchst-
geschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Sie sind dann ausschließlich durch 

eine Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung zu versichern; 
4.4 nicht versicherungspflichtigen und nicht zulassungspflichtigen 
Kraftfahrzeuganhängern, soweit nicht Versicherungsschutz über eine 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung des ziehenden Fahrzeugs oder 
eine eigene Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung für den Kraftfahr-
zeuganhänger besteht.  

4.5 Falls besonders vereinbart sind mitversichert - abweichend 
von Ziffer IV. 4.1 - Ansprüche wegen Schäden aus Besitz, Halten und 
Gebrauch von versicherungspflichtigen, aber nicht zulassungspflichti-

gen oder von der Zulassungspflicht befreiten Kraftfahrzeugen aller Art, 
auch Stapler sowie Arbeitsmaschinen und Anhänger, soweit sie auf 
beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb eigener oder frem-

der Betriebsgrundstücke oder mit einer behördlichen Ausnahmege-
nehmigung auf öffentlichen Wegen und Plätzen eingesetzt werden.  
Versicherungsschutz besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages 

und nach Maßgabe des Pflichtversicherungsgesetzes und der Kraft-
fahrzeug-Pflichtversicherungsordnung, soweit diese speziellere oder 
abweichende Regelungen enthalten.  

Für Ansprüche, die nach Maßgabe des Pflichtversicherungsgesetzes 
geltend gemacht werden, werden die Mindestversicherungssummen 
des Pflichtversicherungsgesetzes zur Verfügung gestellt.  

Kein Versicherungsschutz besteht für Kraftfahrzeuge, auch Stapler 
sowie Arbeitsmaschinen und Anhänger, die auf Betriebsgrundstücken 
im Ausland eingesetzt werden, auch dann nicht, wenn Unternehmen im 

Ausland mitversichert sind.  

5. Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen 

und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
und Plätzen nur mit der vorgeschriebenen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-

zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit gilt Ziffer 26 

SVAHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

6. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Überlassung dieser Kraftfahrzeuge an betriebsfremde 

Personen. Ausgeschlossen bleibt die persönliche Haftpflicht derjenigen 
Personen, denen die Kraftfahrzeuge überlassen worden sind. 

V. Nicht versicherte Risiken/Ausschlüsse/Wasserfahrzeuge/ 

Luft- und Raumfahrzeuge 

1. Nicht versicherte Risiken 

Nicht versichert ist die Haftpflicht 
1.1 wegen Schäden aus Risiken, die der Versicherungs- oder 

Deckungsvorsorgepflicht unterliegen (z. B. Deckungsvorsorge im 
Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes - AMG); 
1.2 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Spreng-

stoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken;  
1.3 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförde-
rung von Personen sowie aus der selbstständigen und nichtselbst-

ständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb; 

1.4 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es 
sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestand-
teilen und Zubehör; 

1.5 wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 
BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche 
sowie Kohlenstaubexplosionen; 

1.6 aus der Beschädigung oder Vernichtung von Kommissionswa-
re. 

2. Ausschlüsse 

Ausgeschlossen sind Ansprüche 
2.1 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, ande-

ren feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, 
illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 

Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben; 
2.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
oder exemplary damages; 

2.3 nach den Artikeln 1792 ff., 2270 und den damit im Zusammen-
hang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französi-
schen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder; 

2.4 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
te), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Ge-
setzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichtete 

behördliche Anordnungen oder Verfügungen beim Umgang mit 
brennbaren oder explosiblen Stoffen abweichen; 
2.5 gegen Hersteller von Tabakwaren und Zigarettenfiltern auf-

grund von Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Tabak und Tabak-
produkte (ausgenommen Nikotin als therapeutisches Mittel); 
2.6 gegen den Versicherungsnehmer aus § 110 Absatz 1a SGB VII 

(Regress der Sozialversicherungsträger bei Schwarzarbeit). 

3. Wasserfahrzeuge 

3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestell-
te oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahr-

zeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Was-
serfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 
3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 

(Versicherungsnehmer oder Mitversicherte) kein Versicherungsschutz, 
so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
3.3 Eine Tätigkeit der in Ziffer V. 3.1 genannten Personen an einem 

Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn 
keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn 
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

4. Luft- und Raumfahrzeuge 
4.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 

Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestell-
te oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder 
Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 

eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 
4.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherte) kein Versicherungsschutz, 

so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
4.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 

Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahr-
zeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 

bestimmt waren; 
b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, 

Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren 

Teilen, 
und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit 
diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus erge-

benden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luft- oder Raumfahrzeuge. 

VI. Internet-Nutzung 

1. Versichertes Risiko 

Versichert ist - abweichend von Ziffern 7.7, 7.15 und 7.16 SVAHB - im 
Rahmen und im Umfang dieses Vertrages, soweit nachstehend nichts 
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anderes bestimmt ist, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und 
der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail 

oder mittels Datenträger, soweit es sich handelt um Schäden aus  
1.1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Compu-

ter-Viren und/oder andere Schadprogramme; 
1.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie Nichter-
fassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar 

wegen 
- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch 

weiterer Datenveränderungen sowie 

- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas-
sung/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten; 

1.3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Daten-

austausch. 
Für Ziffern VI. 1.1 bis VI. 1.3 gilt: 
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, 

zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnah-
men und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder 
geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entspre-

chen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziffer 26 
SVAHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten); 

1.4 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht 
auch Versicherungsschutz für immaterielle Schäden, nicht jedoch aus 
der Verletzung von Urheberrechten; 

1.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch 
Versicherungsschutz für immaterielle Schäden. 
Für Ziffern VI. 1.4 und VI. 1.5 gilt: 

In Erweiterung von Ziffer 1.1 SVAHB ersetzt der Versicherer 
- Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass 

einer einstweiligen Verfügung gegen den Versicherungsnehmer be-

gehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf Unterlassung oder 
Widerruf handelt; 

- Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufs-

klage gegen den Versicherungsnehmer. 

2. Versicherungssumme/Sublimit/Serienschaden/ 

Anrechnung von Kosten 
2.1 Die Höchstersatzleistung für Sach- und Vermögensschäden 
beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden je Versi-

cherungsfall 1.000.000 EUR, begrenzt auf 2.000.000 EUR für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
2.2 Die Höchstersatzleistung für Schäden aus der Verletzung von 

Persönlichkeits- und Namensrechten (Ziffern VI. 1.4 und VI. 1.5) beträgt 
innerhalb der in Ziffer VI. 2.1 vereinbarten Versicherungssumme 
500.000 EUR je Versicherungsfall, begrenzt auf 1.000.000 EUR für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
2.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-

punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem Zusammenhang oder 
- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektroni-

scher Daten mit gleichen Mängeln 

beruhen. 
Ziffer 6.3 SVAHB wird gestrichen. 
2.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen 

und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend ge-
machten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeu-
gen- und Gerichtskosten, werden - abweichend von Ziffer 6.5 SVAHB - 

als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 

3. Auslandsschäden 

Der Versicherungsschutz besteht - abweichend von Ziffer 7.9 SVAHB - 
für Versicherungsfälle im Ausland. 
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in 

Europa und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht 
werden. 
Zu Europa im Sinne dieser Bedingung gehören alle Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Union sowie die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen 
und Island. 

4. Nicht versicherte Risiken 

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend aufgeführten Tätig-
keiten und Leistungen: 

- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 
- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -

pflege; 
- Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-

Providing; 

- Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken; 
- Betrieb von Telekommunikationsnetzen; 
- Anbieten von Zertifizierungsdiensten i. S. d. SigG/SigV; 

- Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer 
Vermögensschaden Haftpflichtversicherung besteht. 

5. Ausschlüsse 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind in Ergänzung zu 
Ziffer 7 SVAHB Ansprüche 

5.1 die im Zusammenhang stehen mit 
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 

übertragenen Informationen (z. B. Spamming), 

- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informa-
tionen über Internet Nutzer gesammelt werden können; 

5.2 wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versiche-

rungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich 
verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend 
gemacht werden; 

5.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, 
soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzli-
chen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anwei-

sungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige 
bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben; 
5.4 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 

und exemplary damages; 
5.5 nach den Artikeln 1792 ff., 2270 und den damit in Zusammen-
hang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französi-

schen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

VII. Erweitertes Produkthaftpflichtrisiko aus der Lieferung 

nicht selbst hergestellter Produkte/Erzeugnisse  
Dieser Versicherungsschutz gilt ausschließlich für die Lieferung von 
nicht selbst hergestellten Produkten/Erzeugnissen. 

1. Gegenstand der Versicherung 
1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers für Sach- und daraus entstandene weitere Schäden sowie 
Vermögensschäden gemäß nachfolgenden Ziffern VII. 4.2 ff, soweit 
diese durch vom Versicherungsnehmer, in seinem Auftrag, für seine 

Rechnung oder unter seiner Leitung gelieferte Erzeugnisse verursacht 
wurden. 
Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der vom 

Versicherungsnehmer gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen 
stehen Mängeln in der Lieferung gleich. 
Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 

Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht hat. 
1.2 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden  
1.2.1 durch vom Versicherungsnehmer, in seinem Auftrag, für seine 

Rechnung oder unter seiner Leitung hergestellte Erzeugnisse,  
1.2.2 durch vom Versicherungsnehmer, in seinem Auftrag, für seine 
Rechnung oder unter seiner Leitung erbrachte Arbeiten oder sonstigen 

Leistungen (z. B. Montage, Verlegen, Anbringen, Auftragen oder Ein-
bau); dies gilt auch dann, wenn es sich hierbei um eine mitwirkende 
Ursache handelt; 

1.2.3 durch Produkte, für die der Versicherungsnehmer als Herstel-
ler haftet (z. B. nach § 4 ProdHaftG); 
1.2.4 an den vom Versicherungsnehmer gelieferten Erzeugnissen 

selbst. 

2. Vorumsätze 

Versicherungsschutz gemäß Ziffern VII. 4.2 ff besteht auch für Ansprü-
che wegen Schäden durch gelieferte Erzeugnisse des Versicherungs-
nehmers, die bis zu einem Jahr vor Inkrafttreten dieses Versicherungs-

vertrages ausgeliefert wurden, sofern der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass ihm bei Inkrafttreten dieses Versicherungsvertrages nicht 
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bekannt war oder er nicht vermuten konnte, dass vor diesem Zeitpunkt 
mangelhafte Erzeugnisse ausgeliefert worden waren. 
Für Schäden durch Erzeugnisse, die vorher ausgeliefert wurden, be-

steht kein Versicherungsschutz. Hierfür muss Versicherungsschutz 
besonders beantragt werden. 
Ausgenommen bleiben Ansprüche wegen Schäden durch gelieferte 

Erzeugnisse des Versicherungsnehmers nach/in USA/US-Territorien 
und Kanada. Hierfür muss Versicherungsschutz besonders beantragt 
werden. 

3. Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos/neue Risiken 
Neue Risiken sowie - abweichend von Ziffer 3.1.2 und Ziffer 13.1 SVAHB 

- wesentliche gefahrerhöhende Änderungen oder Erweiterungen des 
Tätigkeitsprogramms hat der Versicherungsnehmer zwecks Vereinba-
rung neuer Beiträge und Überprüfung der Bedingungen nach Aufforde-

rung des Versicherers unverzüglich anzuzeigen. 
Kommt der Versicherungsnehmer dieser Anzeigepflicht nicht nach, so 
erhöhen sich die vereinbarten Selbstbehalte in Schadensfällen, die mit 

solchen Erhöhungen oder Erweiterungen oder mit neu entstandenen 
Risiken in Zusammenhang stehen, auf das Doppelte. 

4. Abgrenzungen und Erweiterungen des Versicherungs-

schutzes 
4.1 Schäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens von 

vereinbarten Eigenschaften 
Für auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im 
gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstande-

ner weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer 
Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften 
seiner gelieferten Erzeugnisse dafür verschuldensunabhängig einzu-

stehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind, gilt die 
Regelung in Ziffer III. 5, die auch auf die nachfolgenden Deckungser-
weiterungen Anwendung findet. 

4.2 Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden 
4.2.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche 
Dritter wegen der in Ziffer VII. 4.2.2 genannten Vermögensschäden im 

Sinne von Ziffer 2.1 SVAHB infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtpro-
dukten Dritter, die durch eine aus tatsächlichen oder wirtschaftlichen 
Gründen nicht trennbare Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung 

von mangelhaft gelieferten Erzeugnissen mit anderen Produkten 
entstanden sind. 
4.2.2 Versichert sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen 

4.2.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte, 
soweit hierfür nicht bereits Versicherungsschutz nach Ziffer VII. 2 oder 
VII. 4.1 besteht; 

4.2.2.2 anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewende-
ter Kosten mit Ausnahme des Entgeltes für die mangelhaften Erzeug-
nisse des Versicherungsnehmers; 

4.2.2.3 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutba-
re Nachbearbeitung der Gesamtprodukte oder für eine andere Scha-
denbeseitigung (siehe aber Ziffer VII. 5.2.8). Der Versicherer ersetzt 

diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der Gesamt-
produkte (nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) 

steht; 
4.2.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangener Gewinn), weil 
die Gesamtprodukte nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert 

werden können (siehe aber Ziffer VII. 5.2.8). Der Versicherer ersetzt 
diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt 
für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis 

steht, der bei mangelfreier Lieferung der Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers für die Gesamtprodukte zu erzielen gewesen wäre; 
4.2.2.5 der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar 

entstandenen Kosten durch den Produktionsausfall, der aus der Man-
gelhaftigkeit der Gesamtprodukte herrührt. Ansprüche wegen eines 
darüber hinausgehenden Schadens durch den Produktionsausfall sind 

nicht versichert. 
4.3 Weiterver- oder -bearbeitungsschäden 
4.3.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche 

Dritter wegen der in Ziffer VII. 4.3.2 genannten Vermögensschäden im 
Sinne von Ziffer 2.1 SVAHB infolge Weiterverarbeitung oder -
bearbeitung mangelhaft gelieferter Erzeugnisse, ohne dass eine Ver-

bindung, Vermischung oder Verarbeitung mit anderen Produkten 
stattfindet. 

4.3.2 Versichert sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen 
4.3.2.1 Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der 
mangelhaften Erzeugnisse mit Ausnahme des Entgeltes für die man-

gelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, sofern die verarbei-
teten oder bearbeiteten Erzeugnisse unveräußerlich sind; 
4.3.2.2 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutba-

re Nachbearbeitung der weiterverarbeiteten oder bearbeiteten Er-
zeugnisse oder für eine andere Schadenbeseitigung (siehe aber Ziffer 
VII. 5.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, 

in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum 
Verkaufspreis der weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten Erzeugnisse 
(nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) steht; 

4.3.2.3 weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangener Gewinn), weil 
die weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten Erzeugnisse nicht oder nur 
mit einem Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber Ziffer 

VII. 5.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem 
Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Her-

stellung oder Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers 
nach Weiterverarbeitung oder -bearbeitung zu erwarten gewesen wäre. 
4.4 Aus- und Einbaukosten 

4.4.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche 
Dritter wegen der in Ziffern VII. 4.4.2 und VII. 4.4.3 genannten Vermö-
gensschäden im Sinne von Ziffer 2.1 SVAHB infolge Mangelhaftigkeit 

von Gesamtprodukten Dritter, die durch den Einbau, das Anbringen, 
Verlegen oder Auftragen von mangelhaft gelieferten Erzeugnissen 
entstanden sind.  

Im Anwendungsbereich des § 439 Absatz 3 BGB gelten nachstehende 
Bedingungen sinngemäß und auch dann, wenn kein neues Gesamt-
produkt entsteht. 

4.4.2 Versichert sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen 
4.4.2.1 Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht 
jedoch von deren Einzelteilen), d. h. Kosten für das Ausbauen, Abneh-

men, Freilegen oder Entfernen mangelhafter Erzeugnisse und das 
Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftragen mangelfreier Erzeug-
nisse oder mangelfreier Produkte Dritter. 

Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleiben die Kosten für die 
Nach- und Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier 
Produkte Dritter; 

4.4.2.2 Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder man-
gelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme solcher an den Erfüllungsort 
der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers. Sind die 

Kosten für den direkten Transport vom Versicherungsnehmer bzw. vom 
Dritten zum Ort des Austausches geringer als die Kosten des Transpor-
tes vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versiche-

rungsnehmers zum Ort des Austausches, sind nur die Kosten des 
Direkttransportes versichert. 
4.4.3 Ausschließlich für die in Ziffer VII. 4.4.2 genannten Kosten 

besteht in Erweiterung der Ziffer VII. 4.4.1 - und insoweit abweichend 
von Ziffern 1.1 und 1.2 SVAHB - Versicherungsschutz auch dann, wenn 
sie aufgrund einer gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder zur Besei-

tigung eines Mangels des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers 
von diesem oder seinem Abnehmer aufgewendet werden. 
4.4.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn 

4.4.4.1 der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse 
selbst eingebaut oder montiert hat oder in seinem Auftrag, für seine 
Rechnung oder unter seiner Leitung hat einbauen oder montieren 

lassen. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass die Man-
gelhaftigkeit nicht aus dem Einbau, der Montage oder Montageleitung, 

sondern ausschließlich aus der Herstellung oder Lieferung resultiert; 
4.4.4.2 sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß Ziffern VII. 
4.4.1 bis VII. 4.4.3 auf Teile, Zubehör oder Einrichtungen von Kraft-, 

Schienen- oder Wasserfahrzeugen beziehen, soweit diese Erzeugnisse 
im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder 
von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von oder den Einbau 

in Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen bestimmt waren;  
4.4.4.3 Ansprüche wegen Kosten im Zusammenhang mit einem Rück-
ruf von Erzeugnissen geltend gemacht werden (siehe Ziffer VII. 5.2.8). 

4.4.5 Ersatzmaßnahmen 
Versicherungsschutz besteht auch für Aufwendungen aus Ersatzmaß-
nahmen, deren Kosten die erforderlichen Aufwendungen für den er-

sparten Austausch nicht überschreiten. Eine Ersatzmaßnahme liegt 
vor, wenn ein Austausch mangelhafter Erzeugnisse nach Ziffer VII. 4.4.1 
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nicht stattfindet, obwohl er zur Mangelbeseitigung erforderlich wäre 
und stattdessen an der Sache, die durch den Einbau des mangelhaften 
Erzeugnisses entstanden ist, eine geeignete andere, die möglichen 

Auswirkungen des Mangels verhindernde Maßnahme getroffen wurde. 
Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen für die Ersatzmaßnahme in 
dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für das gelieferte Erzeugnis 

und die sich darauf beziehenden Transportkosten zu den Kosten ste-
hen, die im Falle des Austausches insgesamt entstanden wären. 
Kann der Mangel des gelieferten Erzeugnisses im eingebauten Zustand 

beseitigt werden und ist deshalb ein Austausch im Sinne der Ziffer VII. 
4.4.1 nicht erforderlich, dann sind die der Mangelbeseitigung dienen-
den Maßnahmen keine Ersatzmaßnahmen, sondern Nachbesserungs-

maßnahmen (siehe Ziffer VII. 5.1.1). 
4.4.6 Selbstaustausch 
Nimmt der Versicherungsnehmer aus Gründen der Schadenminderung 

den Austausch selbst vor, ohne dass der Ersteinbau zu seinem Leis-
tungsumfang gehörte, werden entsprechende Eigenkosten im Interes-
se wirtschaftlicher Schadenregulierung wie Aufwendungen Dritter 

behandelt. 
4.5 Prüf- und Sortierkosten 
Besteht Versicherungsschutz nach den vorangegangenen Ziffern VII. 

4.2 ff., gilt: 
4.5.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche 
Dritter wegen der in Ziffern VII. 4.5.2 und VII. 4.5.3 genannten Vermö-

gensschäden infolge der Überprüfung von Produkten der Dritten auf 
Mängel, wenn die Mangelhaftigkeit einzelner Produkte bereits festge-
stellt wurde und aufgrund ausreichenden Stichprobenbefundes oder 

sonstiger nachweisbarer Tatsachen gleiche Mängel an gleichartigen 
Produkten zu befürchten sind. 
Die Überprüfung muss der Feststellung dienen, welche der Produkte 

mit Mangelverdacht tatsächlich mangelhaft sind und bei welchen 
dieser Produkte die nach den Ziffern VII. 4.2 ff. versicherten Maßnah-
men zur Mangelbeseitigung erforderlich sind. Produkte im Sinne dieser 

Regelung sind solche, die aus oder mit vom Versicherungsnehmer 
gelieferten Erzeugnissen hergestellt, be- oder verarbeitet wurden. 
4.5.2 Versichert sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen 

Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht. Zur Über-
prüfung gehören auch ein notwendiges Vorsortieren zu überprüfender 
und Aussortieren von überprüften Produkten sowie das zur Überprü-

fung erforderliche Umpacken der betroffenen Produkte. 
4.5.3 Ist jedoch zu erwarten, dass die Kosten der Überprüfung der 
Produkte mit Mangelverdacht zzgl. der nach Ziffern VII. 4.2 ff. gedeck-

ten Kosten auf Basis der festgestellten oder nach objektiven Tatsachen 
anzunehmenden Fehlerquote höher sind, als die nach Ziffern VII. 4.2 ff. 
gedeckten Kosten im Falle der tatsächlichen Mangelhaftigkeit aller 

Produkte mit Mangelverdacht, so beschränkt sich der Versicherungs-
schutz auf die Versicherungsleistungen nach Ziffern VII. 4.2 ff. 
In diesen Fällen oder wenn eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur 

durch Zerstörung des Produktes möglich ist, bedarf es keines Nachwei-
ses, dass die Produkte mit Mangelverdacht tatsächlich Mängel aufwei-
sen.  

Ist eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur nach Ausbau der Er-
zeugnisse möglich und wäre bei tatsächlicher Mangelhaftigkeit der 
Austausch dieser Erzeugnisse die notwendige Mangelbeseitigungs-

maßnahme nach Ziffer VII. 4.4, so beschränkt sich der Versicherungs-
schutz ebenfalls auf die Versicherungsleistungen nach Ziffer VII. 4.4. 
Auch in diesen Fällen bedarf es keines Nachweises, dass die Produkte 

mit Mangelverdacht tatsächlich Mängel aufweisen. 
4.5.4 Ausschließlich für die in Ziffer VII. 4.5.2 und VII. 4.5.3 genann-
ten Kosten besteht in Erweiterung der Ziffer VII. 4.5.1 - und insoweit 

abweichend von Ziffer 1.1 und Ziffer 1.2 SVAHB - Versicherungsschutz 
auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Neulie-
ferung oder zur Beseitigung eines Mangels des Erzeugnisses des 

Versicherungsnehmers von diesem oder seinem Abnehmer aufgewen-
det werden. 
4.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Ansprüche wegen 

Kosten im Zusammenhang mit einem Rückruf von Erzeugnissen gel-
tend gemacht werden (siehe Ziffer VII. 5.2.8). 

5. Risikoabgrenzungen 

5.1 Nicht versichert sind 
5.1.1 Ansprüche, soweit diese nicht in Ziffer VII. 4. ausdrücklich 

mitversichert sind, 

5.1.1.1 auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornah-
me, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung; 
5.1.1.2 wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesse-

rung durchführen zu können; 
5.1.1.3 wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes 
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschulde-

ten Erfolges; 
5.1.1.4 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung; 

5.1.1.5 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 
Leistung; 
5.1.1.6 wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleis-

tungen. 
Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt; 
5.1.2 im Rahmen der Versicherung gemäß Ziffern VII. 4.2 ff. Ansprü-

che wegen 
5.1.2.1 Folgeschäden (z. B. Betriebsunterbrechung oder Produktions-
ausfall), soweit diese nicht in den Ziffern VII. 4.2 ff. ausdrücklich mitver-

sichert sind; 
5.1.2.2 Aufwendungen/Kosten, wenn der Versicherungsnehmer ein 
mangelhaftes Erzeugnis selbst i. S. d. Ziffern VII. 4.2 ff verbindet, ver-

mischt, verarbeitet; weiterver- oder -bearbeitet; einbaut, anbringt, 
verlegt oder aufträgt. Dies gilt nicht, sofern er nachweislich den Mangel 
des Erzeugnisses vor der Erbringung seiner Arbeiten oder Leistungen 

nicht hatte erkennen können oder müssen; 
5.1.2.3 Gewinnanteile des Versicherungsnehmers aus dem Einbau, 
dem Verlegen, dem Auftragen, dem Anbringen oder der Montage 

mangelhafter Erzeugnisse. 
5.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind 
5.2.1 Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertragli-

cher Haftungserweiterungen, soweit es sich nicht um im Rahmen der 
Ziffer VII. 4. versicherte Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften von 
Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei Gefahrübergang handelt, 

für die der Versicherungsnehmer verschuldensunabhängig im gesetzli-
chen Umfang einzustehen hat; 
5.2.2 Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte 

Sachen mit einem Rechtsmangel behaftet sind (z. B. Schäden aus der 
Verletzung von Patenten, gewerblichen Schutzrechten, Urheberrech-
ten, Persönlichkeitsrechten, Verstößen in Wettbewerb und Werbung); 

5.2.3 Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziffer 7.8 SVAHB, d. h. 
wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer gelieferten Sachen; 
5.2.4 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-

versicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen 
von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftli-
chen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers herbeige-

führt haben. Der Versicherer wird sich auf diesen Ausschluss nicht 
berufen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass ihm oder 
dem Mitversicherten lediglich leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt; 

5.2.5 Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden durch Erzeug-
nisse, deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick auf den konkreten 
Verwendungszweck nicht nach dem Stand der Technik oder in sonsti-

ger Weise ausreichend erprobt waren. 
Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den gelieferten Erzeug-
nissen weder in einem Funktionszusammenhang stehen, noch deren 

bestimmungsgemäßer Einwirkung unterliegen. 
Der Versicherer verzichtet auf den Einwand nicht ausreichender Erpro-
bung, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringen kann, 

dass alle die Produktion betreffenden behördlichen Vorschriften oder 
technische Richtlinien (Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), DIN, VDI, 
VDE usw.) eingehalten wurden; 

5.2.6 Ansprüche aus 
- Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- 

oder Raumfahrzeugen sowie von Teilen von Luft- oder Raumfahr-

zeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Auslieferung durch den 
Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für 
den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie den Einbau in Luft- 

oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,  
- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Repa-

ratur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen sowie Luft- oder 

Raumfahrzeugteilen; 
5.2.7 Ansprüche wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziffer 2.1 
SVAHB, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder 

seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder 
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unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen, geltend 
gemacht werden; 
5.2.8 Ansprüche wegen Kosten gemäß Ziffern VII. 4.2.2.3, VII. 4.3.2.2, 

VII. 4.4 und Ziffer VII. 4.5 sowie Ansprüche wegen Beseitigungs- bzw. 
Vernichtungskosten im Rahmen der Ziffern VII. 4.2.2.4 und VII. 4.3.2.3, 
die im Zusammenhang mit einem Rückruf von Erzeugnissen geltend 

gemacht werden. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können so-
wohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, 
die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Rückruf ist die 

auf gesetzlicher Verpflichtung beruhende Aufforderung des Versiche-
rungsnehmers, zuständiger Behörden oder sonstiger Dritter an End-
verbraucher, Endverbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder 

sonstige Werkstätten, die Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die 
angegebenen Mängel prüfen, die gegebenenfalls festgestellten Män-
gel beheben oder andere namentlich benannte Maßnahmen durchfüh-

ren zu lassen. 

6. Zeitliche Begrenzung 

6.1 Nachmeldefrist 
Der Versicherungsschutz gemäß Ziffern VII. 4.2 ff. umfasst die Folgen 
aller Versicherungsfälle, die dem Versicherer nicht später als fünf Jahre 

nach Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden. 
Unberührt bleiben die vertraglichen Anzeigeobliegenheiten. 
6.2 Rückwärtsversicherung 

Für Produkthaftpflichtschäden gemäß Ziffern VII. 4.2 ff. (erweiterte 
Produkthaftpflichtschäden), die während der Wirksamkeit einer unmit-
telbaren Vorversicherung eingetreten sind, die dem Versicherungs-

nehmer aber zum Zeitpunkt der Beendigung der Vorversicherung noch 
nicht bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, besteht im 
Rahmen und im Umfang der Bestimmungen dieses Vertrages Versiche-

rungsschutz, sofern der Versicherungsschutz ausschließlich deswegen 
nicht besteht, weil eine zur Vorversicherung für derartige Schäden 
vereinbarte Nachmeldefrist verstrichen ist. 

Die Beweislast hierfür trägt der Versicherungsnehmer.  
Kein Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, die aus bei 
Vertragsbeginn bereits bekannten Umständen resultieren. 

Sämtliche Schäden, die danach unter diesem Vertrag zu regulieren 
sind, gelten - neben den tatsächlich in diesem Zeitraum eingetretenen 
Schäden - als im ersten Versicherungsjahr dieses Vertrages eingetre-

ten, so dass hierfür die Versicherungssummen und Jahreshöchster-
satzleistungen des ersten Versicherungsjahres zur Verfügung stehen. 
Sofern in der Vorversicherung niedrigere Versicherungssummen und 

Jahreshöchstersatzleistungen vereinbart waren, ist die Versicherungs-
leistung aus diesem Vertrag auf diese Beträge begrenzt. 

7. Versicherungsfall und Serienschaden 

7.1 Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertra-
ges eingetretene Schadenereignis gemäß Ziffer 1.1 SVAHB. 

7.2 Der Versicherungsfall tritt ein bei: 
7.2.1 Ziffer VII. 4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder 
Verarbeitung der Erzeugnisse; 

7.2.2 Ziffer VII. 4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder -
verarbeitung der Erzeugnisse; 
7.2.3 Ziffer VII. 4.4 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens 

oder Auftragens der Erzeugnisse; 
7.2.4 Ziffer VII. 4.5 die für Ziffern VII. 4.2 bis VII. 4.4 vorgenannten 
Zeitpunkte, je nachdem, mit welchem Deckungsbaustein die in Ziffer 

VII. 4.5 geregelte Überprüfung in Zusammenhang steht.  
7.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle 

- aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler, es sei denn, es besteht zwi-
schen den mehreren gleichen Ursachen kein innerer Zusammen-

hang, oder 
- aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen Mängeln 

behaftet sind, gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als 

ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle als eingetreten gilt. 

Ziffer 6.3 SVAHB wird gestrichen. 

8. Versicherungssumme/Höchstersatzleistungen 
Für die in Ziffern VII. 4.2 ff. beschriebenen Vermögensschäden besteht 

Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen der Sachschadenversi-
cherungssumme des Vertrages bis zu einer Höchstersatzleistung von 

50.000 EUR je Versicherungsfall, begrenzt auf 100.000 EUR für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

9. Selbstbehalt 

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall der Ziffern 
VII. 4.2 ff. 500 EUR selbst zu tragen. 

VIII. Haftpflichtversicherung von Ansprüchen aus Diskriminie-
rungstatbeständen (AGG) 

Hinweis: Der Versicherungsfall für Ansprüche aus Diskriminierungstat-
beständen basiert auf dem Anspruchserhebungsprinzip (Claims-Made-
Prinzip), das heißt der Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendma-

chung eines Haftpflichtanspruchs gegen eine versicherte Person wäh-
rend der Dauer der Versicherung. 

1. Gegenstand der Versicherung 

1.1 Abweichend von den Ziffern 7.16, 7.17 SVAHB und den BBVerm 
bietet der Versicherer Versicherungsschutz für den Fall, dass der Versi-

cherungsnehmer und/oder die versicherten Personen im Sinne von 
Ziffer VIII. 1.2 wegen eines Diskriminierungstatbestandes oder wegen 
einer Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor Diskriminierung, 

insbesondere nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 
für einen Schaden haftpflichtig gemacht werden. Vom Versicherungs-
schutz umfasst sind Ansprüche auf Ersatz von Personen-, Sach- oder 

Vermögensschäden sowie immaterieller Schäden, z. B. aus § 15 Absatz 
2 S. 1 und § 21 Absatz 2 S. 3 AGG. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich ebenfalls auf Verwaltungsver-

fahren vor der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (§§ 25 ff. AGG). 
Der Versicherungsschutz umfasst auch die Inanspruchnahme des 
Versicherungsnehmers und/oder der versicherten Personen im Sinne 

von Ziffer VIII. 1.2 wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen. 
1.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 
a) den Versicherungsnehmer; 

b) Tochterunternehmen des Versicherungsnehmers und auf beson-
deren Antrag mitversicherte Unternehmen;  
Tochterunternehmen sind juristische Personen des privaten und 

öffentlichen Rechts, an denen der Versicherungsnehmer oder ei-
nes seiner Tochterunternehmen mit mehr als 50 % des stimmbe-
rechtigten Kapitals beteiligt ist oder während des versicherten 

Zeitraumes war. 
Reduziert sich die Beteiligungsquote während der Vertragslaufzeit 
auf 50 % oder weniger, so erlischt der Versicherungsschutz für 

dieses Unternehmen zum Zeitpunkt der Änderung. Es gilt eine 
Nachhaftung entsprechend Ziffer VIII. 3.3; die Nachmeldefrist be-
ginnt zum vorgenannten Zeitpunkt. 

c) sämtliche ehemaligen und gegenwärtigen (auch zukünftigen) 
Mitglieder der geschäftsführenden Organe (Vorstand, Geschäfts-
führer, usw.) und der Kontrollorgane (Aufsichtsrat, Beirat, Verwal-

tungsrat, usw.) des Versicherungsnehmers oder der mitversicher-
ten (Tochter-) Unternehmen; 

d) sämtliche ehemaligen, gegenwärtigen (auch zukünftigen) Arbeit-

nehmer des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten 
(Tochter-) Unternehmen; 

e) die in den Betrieb eingegliederten Arbeitnehmer/Mitarbeiter frem-

der Unternehmen (z. B. Leiharbeitskräfte oder Zeitarbeitskräfte). 
Soweit sich die Versicherung auch auf die Ansprüche gegen andere 
Versicherte als den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, sind die für 

ihn geltenden Bestimmungen auf die übrigen Versicherten entspre-
chend anzuwenden. Ausgenommen hiervon sind die Bestimmungen 
zur Beitragszahlung und zur Kündigung des Versicherungsvertrages. 

Werden Ehegatten oder Erben versicherter Personen im Sinne der 
Ziffer VIII. 1.2 c) - VIII. 1.2 e) für deren Pflichtverletzungen in Anspruch 
genommen, so erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf diese 

Schadenersatzansprüche. 
Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz aus-
schließlich im Rahmen der betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit. Für 

die gemäß Ziffer VIII. 1.2 c) - VIII. 1.2 e) Versicherten besteht Versiche-
rungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit für 
den Versicherungsnehmer und die Unternehmen gemäß Ziffer VIII. 1.2 

b). 

2. Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung einer Diskriminie-
rung gegen den Versicherungsnehmer, ein Tochterunternehmen oder 
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eine mitversicherte Person aufgrund einer tatsächlichen oder behaup-
teten Pflichtverletzung einer versicherten Person. 
Im Sinne dieses Vertrages ist eine Diskriminierung geltend gemacht, 

wenn gegen der Versicherungsnehmer, ein Tochterunternehmen oder 
eine mitversicherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder 
ein Dritter dem Versicherungsnehmer, dem Tochterunternehmen oder 

einer mitversicherten Person schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen 
diese zu haben. 

3. Zeitlicher Umfang des Versicherungsschutzes 

3.1 Erfasste Pflichtverletzungen und Anspruchserhebungen 
(claims made): 

Versicherungsschutz besteht für während der Dauer des Versiche-
rungsvertrages eingetretene Versicherungsfälle wegen Pflichtverlet-
zungen, welche während der Dauer des Versicherungsvertrages be-

gangen wurden. Wird eine Pflichtverletzung durch fahrlässige Unter-
lassung verursacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an 
welchem die versäumte Handlung erstmalig hätte vorgenommen 

werden müssen, um den Eintritt der Diskriminierung oder des Scha-
dens abzuwenden. 
3.2 Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Pflichtverletzungen 

Der Versicherungsschutz umfasst auch Ansprüche Dritter oder der 
versicherten Personen wegen Pflichtverletzungen, die in einem Zeit-
raum von zwei Jahren vor Vertragsbeginn begangen wurden. Dies gilt 

jedoch nicht für solche Pflichtverletzungen, welche eine versicherte 
Person oder der Versicherungsnehmer oder ihre mitversicherten 
(Tochter-) Unternehmen bei Abschluss dieses Versicherungsvertrages 

kannte.  
Hat der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit durch 
Erwerb, Fusion oder sonstige Übernahme die Mehrheit an neu hinzu-

kommenden Tochterunternehmen im Sinne der Ziffer VIII. 1.2 b) er-
langt, so sind nur solche Pflichtverletzungen vom Umfang des Versi-
cherungsschutzes umfasst, die nach Erwerb, Fusion oder Übernahme 

begangen wurden. 
3.3 Nachmeldefrist 
Der Versicherungsnehmer, mitversicherte Tochterunternehmen und 

versicherte Personen haben im Falle einer Beendigung des Vertrages 
durch den Versicherungsnehmer oder den Versicherer eine Nachmel-
defrist von zwei Jahren, wenn die Kündigung nicht wegen Beitragszah-

lungsverzuges erfolgte. Innerhalb der Nachmeldefrist gemeldete Scha-
denersatzansprüche sind nur dann versichert, wenn die Pflichtverlet-
zung vor dem Versicherungsablauf erfolgte. 

Versicherungsschutz besteht im Umfang der bei Versicherungsablauf 
geltenden Bedingungen und in Höhe des nicht verbrauchten Teils der 
Versicherungssumme der letzten Versicherungsperiode. Die Nachmel-

defrist endet unmittelbar mit Versicherungsbeginn eines anderen 
Versicherungsvertrages der vorliegenden Art für den Versicherungs-
nehmer oder die versicherten Personen. 

3.4 Insolvenzeröffnung 
Bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Versi-
cherungsnehmers, eines Tochterunternehmens oder eines mitversi-

cherten sonstigen Unternehmens erstreckt sich die Deckung nur auf 
Haftpflichtansprüche infolge von Pflichtverletzungen, welche vor Eröff-
nung begangen worden sind. 

4. Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes 
4.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf den Fall, dass 

gegen den Versicherungsnehmer und/oder die versicherten Personen 
im Sinne von Ziffer VIII. 1.2 ein Widerrufsverlangen oder ein Anspruch 
auf Unterlassung geltend gemacht wird. Voraussetzung hierfür ist, 

dass ein schriftlich begründetes Widerrufsverlangen oder Unterlas-
sungsbegehren vorliegt. 
4.2 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-

summe für Sachschäden 100.000 EUR je Versicherungsfall und für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.  
Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und 

außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten 
Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten, werden - abweichend von Ziffer 6.5 SVAHB - als Leis-

tungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 
4.3 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR 
selbst zu tragen. 

4.4 Serienschadenklausel 

Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten mehrere 
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages geltend ge-
machte Ansprüche eines oder mehrerer Anspruchsteller 

a) aufgrund einer im versicherten Zeitraum begangenen Pflichtverlet-
zung, welche durch den Versicherungsnehmer und/oder eine oder 
mehrere versicherte Personen begangen wurde, 

b) aufgrund mehrerer im versicherten Zeitraum begangener Pflicht-
verletzungen, welche durch den Versicherungsnehmer und/oder 
eine oder mehrere versicherte Personen begangen wurden, sofern 

diese Pflichtverletzungen demselben Sachverhalt zuzuordnen sind 
und miteinander in rechtlichem, wirtschaftlichen oder zeitlichem 
Zusammenhang stehen, als ein Versicherungsfall. 

Dieser gilt unabhängig von dem tatsächlichen Zeitpunkt der Geltend-
machung der einzelnen Haftpflichtansprüche als in dem Zeitpunkt 
eingetreten, in dem der erste Haftpflichtanspruch geltend gemacht 

wurde. 

5. Örtlicher Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz gilt weltweit, erstreckt sich jedoch nicht auf 
Haftpflichtansprüche 
- die vor einem Gericht in den USA/US-Territorien oder Kanada geltend 

gemacht werden, 
- infolge der Verletzung US-amerikanischen oder kanadischen Rechts, 
- in Zusammenhang mit einer in den USA/US-Territorien oder Kanada 

vorgenommenen Tätigkeit. 
Weiterhin sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen Haftpflicht-
ansprüche, der Versicherungsnehmerin oder der Tochterunternehmen 

gegen versicherte Personen und der versicherten Personen unterei-
nander 
- die vor dem Gericht eines Landes geltend gemacht werden, in wel-

chem Common Law gilt - dies gilt auch im Falle eines inländischen 
Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO), 

- infolge der Verletzung des Rechts eines Landes, in welchem Com-

mon Law gilt, 
- in Zusammenhang mit einer in einem Common-Law-Land vorge-

nommenen Tätigkeit. 

Als Common-Law-Staat im Sinne dieses Ausschlusses gelten insbeson-
dere das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, 
Australien, Hongkong, Indien, Jamaika, Malaysia, Neuseeland, Singapur 

und Südafrika sowie die Länder, die das Recht oder die Rechtspre-
chung der vorstehenden Länder anwenden. 

6. Ausschlüsse 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtansprüche 
6.1 wegen vorsätzlicher Schadenverursachung oder durch wis-

sentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder 
Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung; dem 
Versicherungsnehmer und/oder den versicherten Personen werden die 

Handlungen oder Unterlassungen nicht zugerechnet, die nach Ver-
tragsschluss ohne ihr Wissen von anderen versicherten Personen 
begangen wurden. 

Im Falle der Rückwärtsversicherung gemäß Ziffer VIII. 3.2 werden diese 
Pflichtverletzungen einer versicherten Person gemäß Satz 1 allen 
anderen versicherten Personen zugerechnet. 

Sofern Vorsatz oder wissentliche Pflichtverletzung streitig ist, besteht 
Versicherungsschutz mit folgender Maßgabe: 
Wird Vorsatz oder eine wissentliche Pflichtverletzung rechtskräftig 

festgestellt, entfällt der Versicherungsschutz für die versicherten Per-
sonen rückwirkend. Die versicherten Personen sind dann verpflichtet, 
dem Versicherer die erbrachten Leistungen zurückzuerstatten; 

6.2 die von den versicherten Personen im Sinne von Ziffer VIII. 1.2 
c) geltend gemacht werden; 
6.3 im Zusammenhang mit der Verletzung oder Geltendmachung 

kollektiven Arbeitsrechts, namentlich des Betriebsverfassungsgesetzes 
oder vergleichbarer ausländischer Rechtsvorschriften sowie im Zu-
sammenhang mit Arbeitskampfmaßnahmen. Unberührt bleiben An-

sprüche nach § 17 Absatz 2 AGG; 
6.4 aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers im Sinne des 

Sozialgesetzbuches (SGB) VII handelt. Ziffer VIII. 1.1 bleibt unberührt; 
6.5 oder sonstige Ansprüche wegen Vertragsstrafen, Bußen sowie 
Entschädigungen mit Strafcharakter, z. B. punitive, oder exemplary 

damages. 
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6.6 Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Erfüllungsansprü-
che und Erfüllungssurrogate gemäß § 281 i.V.m. § 280 BGB; ausge-
nommen hiervon bleiben Ansprüche nach §§ 15 und 21 AGG. 

6.7 Es besteht kein Versicherungsschutz für den Fall, dass versi-
cherte Personen als Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft in Anspruch genommen werden. 

7. Anderweitige Versicherungen 
Besteht für einen der unter Ziffer VIII. 1.1 genannten Schäden auch 

unter einem, gegebenenfalls zeitlich früher geschlossenen, weiteren 
Versicherungsvertrag Versicherungsschutz, so sind nach dem überein-
stimmenden Willen der Vertragsparteien für die Eintrittspflicht des 

Versicherers ausschließlich die Regelungen dieses Vertrages maßgeb-
lich. 
Besteht für einen unter diesem Versicherungsvertrag geltend gemach-

ten Versicherungsfall auch unter einem anderen Versicherungsvertrag 
eines anderen Versicherers Versicherungsschutz, so sind die Versicher-
ten verpflichtet, den Versicherungsfall zunächst unter dem anderweiti-

gen Versicherungsvertrag geltend zu machen. Die Leistungspflicht des 
Versicherers unter diesem Vertrag besteht nur, wenn und soweit der 
anderweitige Versicherer nicht leistet. Kommt es zu einer Leistung aus 

diesem Versicherungsvertrag, weil der Versicherer des anderweitigen 
Versicherungsvertrages seine Leistungspflicht gegenüber dem Versi-
cherten bestreitet, so ist dieser verpflichtet, diese Versicherungsver-

träge offenzulegen und etwaige Ansprüche aus dem anderweitigen 
Versicherungsvertrag auf Weisung des Versicherers durchzusetzen. 

IX. Umwelt-Basisversicherung 

1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Gegenstand der Versicherung 
Versichert ist  
1.1.1 die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versi-

cherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelt-
einwirkung nach Maßgabe von Ziffer IX. 2; 
1.1.2 die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versi-

cherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von 
Umweltschäden nach Maßgabe von Ziffer IX. 3. 
Sofern in den SVAHB, den für die Betriebs-/Berufshaftpflicht-

versicherung vereinbarten Besonderen Versicherungsbedingungen 
oder nachfolgend von (Haftpflicht-)Ansprüchen die Rede ist, bezieht 
sich dies im Rahmen der Umweltschadens-Basisversicherung gemäß 

Ziffer IX. 3 auch auf Pflichten aus dem Umweltschadensgesetz. 
1.2 Risikobegrenzung 
Nicht versichert sind Pflichten und Ansprüche wegen Umwelteinwir-

kungen bzw. Umweltschäden aus 
1.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, ge-
wässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzu-

lagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);  
1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum 
Umwelthaftungsgesetz (UHG);  

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umwelt-
schutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen);  

1.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf 
ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologi-

sche Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versiche-
rungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko);  
1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum 

UHG. 
1.3 Erweiterungen des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz nach Ziffern IX. 2 und IX. 3 erstreckt sich - 

teilweise abweichend von Ziffer IX. 1.2 - auch auf folgende Risiken und 
Tätigkeiten: 
1.3.1 Umweltschaden Regressrisiko 

Der Versicherungsschutz nach Ziffern IX. 2.1.1 und IX. 3.1.1 erstreckt 
sich auch auf die Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demonta-
ge, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffern IX. 1.2.1 

bis IX. 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt 
sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlage 
ist. 

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 SVAHB 
findet insoweit keine Anwendung. 

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden unter den in 
Ziffer IX. 2.4 und Ziffer IX. 3.7 genannten Voraussetzungen durch den 
Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage 

gegen den Versicherungsnehmer bestehen könnten; 
1.3.2 Tankanlagen 
Der Versicherungsschutz nach Ziffern IX. 2.1.1 und IX. 3.1.1 erstreckt 

sich - abweichend von Ziffer IX. 1.2.1 - auch auf Anlagen zur  
- Lagerung von Heizöl zum Eigenverbrauch mit einem Fassungsver-

mögen von insgesamt bis zu 10 cbm;  

- Lagerung von Altöl in bauartzugelassenen Anlagen mit einem Fas-
sungsvermögen von insgesamt bis zu 1 cbm.  

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche wegen Schäden durch 

diese Anlagen des Versicherungsnehmers, wenn der Versicherungs-
nehmer nicht den Nachweis erbringen kann, dass er den diesbezügli-
chen gesetzlichen und behördlichen Genehmigungs-, Anzeige-, Prüf- 

und Mängelbeseitigungspflichten nachgekommen ist. 
1.3.3 Kleingebinde 
Der Versicherungsschutz nach Ziffern IX. 2.1.1 und IX. 3.1.1 erstreckt 

sich - abweichend von Ziffer IX. 1.2.1 - auch auf umweltgefährliche 
Stoffe in bauartzugelassenen Behältnissen bis 250 l bzw. kg Fassungs-
vermögen (Kleingebinde), soweit das Gesamtfassungsvermögen der 

vorhandenen Kleingebinde 5.000 l bzw. kg nicht übersteigt. 
Ausgeschlossen bleiben halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW). 
Hinweis zu den gesetzlichen Anforderungen an die Lagerung von 

Kleingebinden: 
Kleingebinde müssen auf gesichertem Untergrund (Beton, Fliesen usw. 
ohne Abläufe, Gullys o. ä.) lagern. Bei einer Gesamtmenge von 

300 Litern oder mehr darf die Lagerung nur über einer Auffangwanne 
erfolgen. Ab- und Umfüllvorgänge sollten nur im gesicherten Bereich 
vorgenommen werden. Entstehende Verkleckerungen sind unverzüg-

lich zu beseitigen. 
1.3.4 Fett-, Stärke- und Leichtstoffabscheider (Benzin-/Ölabscheider) 
Der Versicherungsschutz nach Ziffern IX. 2.1.1 und IX. 3.1.1 erstreckt 

sich - abweichend von Ziffer IX. 1.2.4 - auch auf Fett- und Stärke- sowie 
auf nachweislich regelmäßig gewartete Leichtstoffabscheider nach 
DIN.  

Mitversichert ist - falls vorhanden - der dazugehörige Kfz-Waschplatz. 
1.3.5 Abwässer  
Der Versicherungsschutz nach Ziffer IX. 2.1.1 und Ziffer IX. 3.1.1 er-

streckt sich - abweichend von Ziffer IX. 1.2.4 auch auf die Einleitung von 
häuslichen (nicht gewerblichen/industriellen) Abwässern (z. B. Sanitär-
abwässer) und Oberflächenabwässern in öffentliche Abwasserkanäle 

(Indirekteinleitung) sowie die Versickerung von Regenwasser. 
1.3.6 Betriebsmittel in Kfz/Maschinen 
Der Versicherungsschutz nach Ziffern IX. 2.1.1 und IX. 3.1.1 erstreckt 

sich - abweichend von Ziffer IX. 1.2.1 - auch auf Betriebsmittel in Ma-
schinen, maschinellen Einrichtungen und Kfz, sofern diese im Rahmen 
der Betriebshaftpflichtversicherung (vgl. Ziffern II. und III.) versichert 

sind. 
1.3.7 Abfallcontainer für eigene Zwecke 
Der Versicherungsschutz nach Ziffern IX. 2.1.1 und IX. 3.1.1 erstreckt 

sich - abweichend von Ziffer IX. 1.2.1 - auch auf die Lagerung von un-
kontaminierten Abfällen in bauartzugelassenen und gesicherten Be-
hältnissen/Containern, soweit diese im Zusammenhang mit dem versi-

cherten Betrieb angefallen sind und die Anlage nicht nach dem Um-
weltschutz dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- oder Anzei-
gepflicht unterliegt. 

Ausgeschlossen bleiben insbesondere halogenierte Kohlenwasserstof-
fe (HKW), ölbehaftete Abfälle sowie sonstige gefährliche Abfälle. 
1.3.8 Gastanks 

Der Versicherungsschutz nach Ziffern IX. 2.1.1 und IX. 3.1.1 erstreckt 
sich auch auf die Lagerung von Flüssiggasen in bauartzugelassenen 
Behältnissen mit einem Einzelfassungsvermögen von unter 3 t. 

1.3.9 Wird eine der Mengenschwellen der Ziffern IX. 1.3.2, IX. 1.3.3 
und IX. 1.3.8 überschritten, erlischt - abweichend von Ziffer 3.1.2 
SVAHB - die Mitversicherung des innerhalb der betreffenden Ziffer 

versicherten Risikos vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf 
insoweit besonderer Vereinbarung. 
1.4 Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/ 

Selbstbehalt 
1.4.1 Versicherungssummen/Maximierung 
1.4.1.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die zur 

Betriebs-/Berufs-Haftpflichtversicherung vertraglich vereinbarten 
Versicherungssummen die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. 
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Für Schäden nach Ziffer IX. 3 besteht Versicherungsschutz im Rahmen 
der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme für Sachschäden.  
Die Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des 

Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
1.4.1.2 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß Ziffer 
IX. 2.4 und Ziffer IX. 3.7 werden im Rahmen der vereinbarten Versiche-

rungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Ge-
samtbetrag von 500.000 EUR je Störung des Betriebes oder behördli-
cher Anordnung, pro Versicherungsjahr jedoch nur bis 1.000.000 EUR, 

ersetzt. 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so 
werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den 

Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es 
sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jah-
reshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatz-

leistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 
1.4.1.3 Beruht ein Schaden gemäß Umwelt-Basisversicherung auf 
derselben Ursache wie ein Schadenereignis im Sinne der Ziffer 1.1 

Absatz 2 SVAHB und steht er mit diesem in einem engen zeitlichen 
Zusammenhang, so gelten diese Versicherungsfälle als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 

eingetreten gilt.  
1.4.2 Serienschaden 
1.4.2.1 Für Ziffer IX. 2 - Schäden durch Umwelteinwirkungen - gilt: 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versi-
cherungsfälle  
- durch dieselbe Umwelteinwirkung 

- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Um-
welteinwirkungen oder 

- durch mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende 

Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, 
insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-

rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 
eingetreten gilt.  
Ziffer 6.3 SVAHB findet keine Anwendung. 

1.4.2.2 Für Ziffer IX. 3 - Pflichten gemäß Umweltschadensgesetz - gilt: 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versi-
cherungsfälle  

- durch dieselbe Einwirkung auf die Umwelt, 
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Ein-

wirkungen auf die Umwelt oder  

- durch mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende 
Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen gleichen Ursachen ein 
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang be-

steht, oder 
- durch die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln 
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-

rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 
eingetreten gilt. 
Ziffer 6.3 SVAHB findet keine Anwendung. 

1.4.3 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen vor 
Eintritt des Versicherungsfalls gemäß Ziffer IX. 2.4 und Ziffer IX. 3.7 und 
von den versicherten Kosten gemäß Ziffer IX. 3.5 2.500 EUR selbst zu 

tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der ge-
setzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruch-
nahme verpflichtet. 

1.5 Nachhaftung 
1.5.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen 
oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündi-

gung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der 
Versicherungsschutz für solche Versicherungsfälle weiter, die während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeit-

punkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht 
festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei Jahren vom 

Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an ge-
rechnet. 

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit 

im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses gel-
tenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauch-
ten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem 

das Versicherungsverhältnis endet. 

1.5.2 Die Regelung gemäß Ziffer IX. 1.5.1 gilt für den Fall entspre-
chend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein 
versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den 

Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist. 
1.6 Nicht versicherte Tatbestände (siehe auch Ziffern IX. 2.1.2 und 
IX. 3.1.5) 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, gilt: 
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen  

1.6.1 Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grund-
wassers oder seines Fließverhaltens; 
1.6.2 Schäden oder Umwelteinwirkungen, die vor Beginn des Versi-

cherungsvertrages eingetreten sind; 
1.6.3 Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungs-
nehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke 

erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer 
Umwelteinwirkung betroffen oder bereits kontaminiert waren; 
1.6.4 Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwen-

dige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen bzw. Einwirkungen 
auf die Umwelt entstehen. 
Ausschließlich für Schäden durch Umwelteinwirkung gemäß Ziffer IX. 2 

gilt: 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, 
dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursäch-

lichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles 
die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste; 
1.6.5 Schäden durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder 

Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Rest-
gärstoffen aus Biogasanlagen, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzli-

che und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsich-
tigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich 
abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, die 

nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen; 
1.6.6 Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder 
Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen; 

1.6.7 Schäden, soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, 
die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, 

Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, 
abweichen;  

1.6.8 Schäden, soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, 
die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlas-

sen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwen-
dung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befol-

gen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen;  
1.6.9 Schäden durch Bergbaubetrieb im Sinne des BBergG; 
1.6.10 Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträ-

ge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können. 

2. Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (UHV-Basis) 

2.1 Gegenstand der Versicherung 
2.1.1 Versichert ist - abweichend von Ziffer 7.10 b) SVAHB - im Rah-
men und Umfang dieses Vertrages, soweit nachstehend nichts anderes 

bestimmt ist, die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch 
Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen 

oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziffer IX. 1.2 
fallen.  
Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 SVAHB Vermögensschäden aus der 

Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten 
oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei 
ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammen-
hang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließ-

lich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu 
sein. 
Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen 

Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer 
und mit diesen in Gewässer gelangen. 
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2.1.2 Ergänzend zu Ziffer IX. 1.6 - Nicht versicherte Tatbestände - 
gilt: 
Nicht versichert sind Ansprüche wegen 

2.1.2.1 Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass 
beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüt-
tet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch 

ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt 
nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beru-
hen; 

2.1.2.2 genetischer Schäden. 
2.2 Umfang der Versicherung/Versicherte Risiken 
Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versiche-

rungsschein aufgeführten Risiken und Tätigkeiten.  
2.3 Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist - abweichend von Ziffer 1.1 SVAHB - die nachprüf-

bare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder 
Gesundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung 
oder Vernichtung von Sachen) oder eines gemäß Ziffer IX. 2.1.1 Absatz 

2 mitversicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen 
sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungs-
fall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. 

Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits 
Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung 
von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

2.4 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 
2.4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall 
eingetreten ist, 

- nach einer Störung des Betriebes oder 
- aufgrund behördlicher Anordnung 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Ab-

wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer IX. 2.1.1 Absatz 2 mitversicherten 
Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder 

die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versiche-
rung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 
2.4.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne 

von Ziffer IX. 2.4.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen 
unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch 
den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch 

die Behörde ausgeführt werden. 
2.4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
2.4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des 

Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen 
und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Um-
fang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Scha-

deneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und 
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behörd-
liche Anordnungen einzulegen oder 

2.4.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 
2.4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer IX. 2.4.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des 

für Aufwendungen gemäß Ziffer IX. 1.4.1.2 vereinbarten Gesamtbetra-
ges nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
ersetzt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer IX. 2.4.3 genannten 
Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 

hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 

der Versicherungsnehmer. 
Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz 
etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendun-

gen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. 

2.4.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch 
soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Ziffer IX. 2.4.1 decken - 
zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder 

Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen 
(auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungs-
nehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des 

Versicherungsnehmers standen. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- 
oder gemäß Ziffer IX. 2.1.1 Absatz 2 mitversicherten Vermögensscha-

dens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versi-
cherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen 
sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen 

sind abzuziehen. 
2.5 Versicherungsfälle im Ausland  
2.5.1 Für Versicherungsfälle im Ausland gelten die vereinbarten 

Bestimmungen zur Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung. 
2.5.2 Für Versicherungsfälle 
- aus der Lieferung von Anlagen gemäß Ziffern IX. 1.2.1 bis IX. 1.2.5 

oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, 
- aus Tätigkeiten im Ausland, 
besteht Versicherungsschutz nur für solche Personen- und Sachschä-

den, die Folge einer plötzlichen und unfallartigen Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebes sind. Aufwendungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls gemäß Ziffer IX. 2.4 werden nicht ersetzt. 

3. Umweltschadens-Basisversicherung (USV-Basis) 
3.1 Gegenstand der Versicherung 

3.1.1 Versichert ist - abweichend von den Ziffern 1.1 und 7.10 a) 
SVAHB - im Rahmen und Umfang dieses Vertrages, soweit nachste-
hend nichts anderes bestimmt ist, die gesetzliche Pflicht öffentlich-

rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltscha-
densgesetz zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist 
eine 

- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 
- Schädigung der Gewässer, 
- Schädigung des Bodens. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsneh-
mer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung 
der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten 

Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob 
der Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
cher Grundlage in Anspruch genommen wird. 

Ausgenommen vom Versicherungsschutz gemäß Ziffer IX. 3 bleiben 
jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprü-
che, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder 

anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender 
nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche-

rungsnehmer geltend gemacht werden können. Versicherungsschutz 
für derartige Ansprüche kann ausschließlich über die Betriebs-/Berufs-
Haftpflichtversicherung oder die Umwelthaftpflicht-Versicherung 

geltend gemacht werden. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich - ergänzend zu Ziffer IX. 1.3 - 
auch auf folgende Risiken und Tätigkeiten: 

3.1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder 
fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter Ziffer IX. 1.2.1 bis IX. 1.2.4 
fallen, 

3.1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von 
Ziffer IX. 1.3.1 umfasst sind, nach Inverkehrbringen. 
3.1.2 Im Rahmen und Umfang dieses Vertrages besteht auch Versi-

cherungsschutz für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden 
gemäß Umweltschadensgesetz 
- an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf 

Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, 
geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren; 

- am Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand 
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen ist oder 
war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Ge-

sundheit ausgehen. 
Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden an 
diesem Boden besteht Versicherungsschutz nur nach besonderer 

Vereinbarung (siehe Ziffer IX. 3.1.3); 
- an Gewässern, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 

standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen 

sind oder waren; 
- am Grundwasser. 
Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, 

die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen sind oder waren, findet Ziffer IX. 3.1.1 dritter Absatz dann 
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keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde 
in Anspruch genommen wird. Das Gleiche gilt, wenn er von einem 
sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der Grundlage des 

Umweltschadensgesetzes entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch ge-
nommen wird. 

3.1.3 Versicherungsschutz besteht nur im Falle besonderer Verein-
barung 
Abweichend von Ziffer IX. 3.1.5.6 und über den Umfang von Ziffer IX. 

3.1.2 hinaus besteht Versicherungsschutz für weitergehende Pflichten 
oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen schädlicher Boden-
veränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz, wenn der Versiche-

rungsnehmer Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Ent-
leiher des Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war, auch 
soweit von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesund-

heit ausgehen. 
Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder 
Entleiher des Bodens ist oder war, findet Ziffer IX. 3.1.1 dritter Absatz 

keine Anwendung. 
3.1.3.1 Der Versicherungsschutz setzt eine Betriebsstörung gemäß 
Ziffer IX. 3.3 im Betrieb des Versicherungsnehmers voraus. 

Einer Betriebsstörung steht eine Kontamination durch unbekannte 
Dritte gleich, wenn sie durch eine plötzliche und unfallartige sowie 
rechtswidrige Handlung unbekannter Dritter verursacht wurde. 

Nicht versichert sind Kosten, soweit die Schädigung des Bodens des 
Versicherungsnehmers Folge einer Betriebsstörung bei einem Dritten 
ist. 

3.1.3.2 Versichert sind die Kosten jedoch nur dann, sofern sie der 
Versicherungsnehmer nach einer Betriebsstörung 
- aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder 

- diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet 
wurden. 

3.1.3.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von 

den gemäß Ziffer IX. 3.1.3 versicherten Kosten 5.000 EUR selbst zu 
tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der ge-
setzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruch-

nahme verpflichtet. 
3.1.4 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung 
für Schäden gemäß Ziffern IX. 3.1.2 und IX. 3.1.3 beträgt im Rahmen der 

vereinbarten Versicherungssumme 250.000 EUR. 
3.1.5 Ergänzend zu Ziffer IX. 1.6 - Nicht versicherte Tatbestände - 
gilt: 

Nicht versichert sind  
3.1.5.1 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entste-
hen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe 

verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder 
durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die 
Luft gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Be-

triebsstörung beruhen; 
3.1.5.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden infolge Zwischen-, 
Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die 

dafür erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder 
unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderli-
chen Umfang dafür behördlich genehmigt ist; 

3.1.5.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch Krankheit 
der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder 
veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, 

wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gehandelt hat; 
3.1.5.4 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf 

Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind 
oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, 

eines Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder 
seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder den Aus-
tausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Depo-

nie und die Ablagerung oder Vernichtung von Erdreich. 
Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über 
eine entsprechende Sach-/Feuerversicherung vereinbart werden; 

Soweit eine bestehende Sach-/Feuerversicherung im Falle eines grob 
fahrlässig herbeigeführten Versicherungsfalles nicht oder nur anteilig 
leistet, besteht Versicherungsschutz über diese Versicherung. Die 

Beweislast trägt der Versicherungsnehmer. 

3.1.5.5 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden auf Grundstücken 
(einschließlich Gewässern), die im Eigentum des Versicherungsneh-
mers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, 

geliehen sind oder waren, sofern sie von unterirdischen Abwasseranla-
gen/-leitungen ausgehen, die nicht zu den mitversicherten Anlagen 
gehören; 

3.1.5.6 Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen 
schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz, 
wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasing-

nehmer oder Entleiher des Bodens und Verursacher des Schadens ist. 
Hierfür besteht Versicherungsschutz nur nach besonderer Vereinba-
rung (siehe Ziffer IX. 3.1.3), 

3.1.5.7 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz bean-
spruchen kann. 

3.2 Umfang der Versicherung/Versicherte Risiken 
Die Versicherung erstreckt sich auf die im Versicherungsschein aufge-
führten Risiken und Tätigkeiten (= versichertes Risiko). 

Versicherungsschutz besteht auch für Erhöhungen des versicherten 
Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grund-

lage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese 
nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
zum Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch 

unter den Voraussetzungen von Ziffer 21. SVAHB kündigen. 
3.3 Betriebsstörung 
3.3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschä-

den, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, wäh-
rend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Stö-
rung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers 

oder des Dritten sind (Betriebsstörung).  
3.3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rah-
men von 

3.3.2.1 Ziffer IX. 3.1.1.2 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse; 
3.3.2.2 Ziffer IX. 3.1.1.1 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch 

Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnis-
sen Dritter im Sinne von Ziffer IX. 3.1.1.2.  
Für die Ziffern IX. 3.3.2.1 und IX. 3.3.2.2 gilt: 

Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Ziffern IX. 3.3.2.1 und IX. 
3.3.2.2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Kon-
struktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse 

zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn 
der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden 

können (Entwicklungsrisiko). 
3.3.2.3 Ziffer IX. 3.1.1.1 Versicherungsschutz für Umweltschäden aus 
Tätigkeiten auf fremden Grundstücken. Dies gilt nicht für Tätigkeiten 

an Anlagen gemäß Ziffer IX. 1.2.1 bis IX. 1.2.5. Fremde Grundstücke 
sind Grundstücke, die nicht im Eigentum des Versicherungsnehmers 
stehen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind 

oder waren.  
3.4 Leistungen der Versicherung  
3.4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen 

Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die 
Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs- 
und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde oder 

einem sonstigen Dritten.  
Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen 

Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kosten-
tragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 
Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 

Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden 
sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen 

vom Anspruch des Dritten freizustellen. 
3.4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die 

Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 
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Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren 
oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtun-
gen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfah-

rens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsver-
fahren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers. 
3.4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/ 

Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende 
Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, 
die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von 

dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer 
die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbar-
ten höheren Kosten des Verteidigers. 

3.4.4 Ziffer 5 SVAHB findet keine Anwendung. 
3.5 Versicherte Kosten  
Versichert sind im Rahmen des in Ziffer IX. 3.4.1 geregelten Leistungs-

umfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-, 
Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und 
Gerichtskosten  

3.5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürli-
chen Lebensräumen oder Gewässern: 
3.5.1.1 Kosten für die "primäre Sanierung", d. h. für Sanierungsmaß-

nahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder beein-
trächtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand 
zurückversetzen; 

3.5.1.2 Kosten für die "ergänzende Sanierung", d. h. für Sanierungs-
maßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder Funkti-
onen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die 

primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der 
geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;  
3.5.1.3 Kosten für die "Ausgleichssanierung", d. h. für die Tätigkeiten 

zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen 
und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens 
bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre 

Wirkung vollständig entfaltet hat. "Zwischenzeitliche Verluste" sind 
Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten natür-
lichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben 

oder ihre Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen 
können, solange die Maßnahmen der primären bzw. der ergänzenden 
Sanierung ihre Wirkung noch nicht entfaltet haben.  

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der verein-
barten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistungen 
bis zu einem Gesamtbetrag von 500.000 EUR ersetzt; 

3.5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: 
Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, 
dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt 

oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berück-
sichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegen-
wärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches 

Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr 
darstellen. 
3.5.3 Sämtliche Kosten gemäß Ziffer IX. 3.5 werden auf die Versiche-

rungssumme angerechnet. 
Die Ziffern 6.5 und 6.6 der SVAB finden keine Anwendung. 
3.6 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist - abweichend von Ziffer 1.1 SVAHB - die nachprüf-
bare erste Feststellung des Umweltschadens durch den Versiche-
rungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. 

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem 
Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht 

zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.  
3.7 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls  
3.7.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall 

eingetreten ist, 
- für die Versicherung nach Ziffer IX. 3.1.1.1 nach einer Betriebsstörung 

beim Versicherungsnehmer oder Dritten - in Fällen von Ziffer IX. 3.3.2 

auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebs-
störung;  

- für die Versicherung nach Ziffer IX. 3.1.1.2 nach einer Betriebsstörung 

bei Dritten - in Fällen von Ziffer IX. 3.3.2 auch nach behördlicher An-
ordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung; 

- für die Versicherung nach Ziffer IX. 1.3.1 nach einer Betriebsstörung 

bei Dritten; 

- für die Versicherung nach Ziffer IX. 1.3.2 bis IX. 1.3.7 nach einer Be-
triebsstörung beim Versicherungsnehmer 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers oder - soweit versichert - 

des Dritten für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines 
sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens.  
Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung 

müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich 
der frühere Zeitpunkt ist. 
3.7.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behörd-

lichen Anordnungen im Sinne von Ziffer IX. 3.7.1 werden unter den dort 
genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, 
dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege 

der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 
3.7.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,  
3.7.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des 

Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen 
und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Um-
fang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Scha-

deneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und 
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behörd-
liche Anordnungen einzulegen oder 

3.7.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 
3.7.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer IX. 3.7.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des 

für Aufwendungen gemäß Ziffer IX. 1.4.1.2 vereinbarten Gesamtbetra-
ges nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
ersetzt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer IX. 3.7.3 genannten 
Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 

hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 

der Versicherungsnehmer.  
Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz 
etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendun-

gen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. 

3.7.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen - auch 
soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Ziffer IX. 3.7.1 decken - 
zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von 

Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, 
gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für 
solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 

standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt 
oder geliefert hat.  
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minde-

rung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Umwelt-
schadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke 
oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müs-

sen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.  
3.8 Versicherungsfälle im Ausland 
3.8.1 Für Versicherungsfälle im Ausland gelten die vereinbarten 

Bestimmungen zur Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung.  
3.8.2 Versichert sind - abweichend von Ziffer IX. 3.8.1 - im Geltungs-
bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende 

Versicherungsfälle,  
- die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine 

Tätigkeit im Inland im Sinne von Ziffern IX. 1.3 und IX. 3.1.1.1 bis IX. 

3.1.1.2 zurückzuführen sind; 
- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstel-

lungen und Messen gemäß Ziffer IX. 3.1.1.1; 

- die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder 
Teilen im Sinne von Ziffer IX. 1.3.1 oder Erzeugnisse im Sinne von 
Ziffer IX. 3.1.1.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile 

oder Erzeugnisse für das Ausland bestimmt waren; 
- die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 

Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer IX. 1.3.1 zurückzuführen sind, 

wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 
- die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung 

oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziffer IX. 3.1.1.1 zurückzuführen 

sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen. 
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- Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer IX. 1.3 
und IX. 3.1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 

Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-
Richtlinie nicht überschreiten.  

3.9 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltscha-

dens und nach Eintritt eines solchen 
3.9.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach 
Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn 

noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben 
wurden. 
3.9.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer 

jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über 
- seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information 

an die zuständige Behörde, 

- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung 
eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer, 

- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstan-

denen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung 
eines Umweltschadens, 

- den Erlass eines Mahnbescheids, 

- eine gerichtliche Streitverkündung, 
- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtli-

chen Verfahrens. 

3.9.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des 
Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer 

zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemä-
ße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung 
und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des 

Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt 
werden. 

3.9.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umwelt-
schäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen. 
3.9.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im 

Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer 
fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe 
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  

3.9.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren 
wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des 

gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsan-
walt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer 
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 

erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 
3.9.7 Ziffer 25. SVAHB findet keine Anwendung. 

X. Private Risiken 

Für alle nachfolgend genannten Risiken stehen insgesamt ausschließ-
lich die folgenden separaten Versicherungssummen zur Verfügung: 

- 10.000.000 EUR pauschal für Personen- und/oder Sachschäden 
- 500.000 EUR für Vermögensschäden 
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-

res beträgt das Doppelte dieser Versicherungssummen.  
Die Haftpflichtversicherung für Private Risiken besteht längstens bis 
zum Ausscheiden aus den Diensten des versicherten Betriebs. 

Für alle Privaten Risiken gelten die Versicherungsbedingungen für den 
SV Privatschutz Allgemeiner Teil (SVPS-AT).  

1. SV PrivatSchutz Privathaftpflicht Familie Top  

Es gelten zudem die Versicherungsbedingungen für den SV Privat-
schutz Privathaftpflicht Familie Top (SVPS-PH-F-T).  

2. SV PrivatSchutz Tierhalterhaftpflicht 
- Versicherungsschutz besteht nur im Falle besonderer Vereinbarung - 

Es gelten zudem die Versicherungsbedingungen für den SV Privat-
schutz Tierhalterhaftpflicht (SVPS-TH).  

3. SV PrivatSchutz Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht 

- Versicherungsschutz besteht nur im Falle besonderer Vereinbarung - 
Es gelten zudem die Versicherungsbedingungen für den SV Privat-

schutz Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht (SVPS-HUGH).  

4. SV PrivatSchutz Gewässerschadenhaftpflicht 

- Versicherungsschutz besteht nur im Falle besonderer Vereinbarung - 
Anlagenrisiko (z. B. Anlagen zur Lagerung von Heizöl) 
Es gelten zudem die Versicherungsbedingungen für den SV Privat-

schutz Gewässerschadenhaftpflicht (SVPS-GSH).  

5. SV PrivatSchutz Amtshaftpflichtversicherung 

- Versicherungsschutz besteht nur im Falle besonderer Vereinbarung - 
Es gelten zudem die Besonderen Bedingungen zum SV Privatschutz 
Amtshaftpflicht (SVPS PH-BB-AMT).  


